
RHEIN SIEG 
KREIS 

Einladung 

zur 3. Sitzung des Finanzausschusses in Siegburg, Kreishaus 

Sitzungsort: Sitzungstag: Sitzungsbeginn: 

Raum Sieg/Agger Mittwoch, 23.03.2022 16:00 Uhr 

Hinweis:  

Beim Betreten und Verlassen des Kreishauses ist das Tragen einer 

medizinischen Maske vorgeschrieben. 

Bitte beachten Sie, dass ein Zugang zum Sitzungsraum gem. § 4 Abs. 1 Nr. 9 

CoronaSchVO nur für immunisierte (geimpft oder genesen) oder getestete 

Personen gewährt werden kann. Entsprechende Nachweise sind mitzuführen 

und auf Verlangen vorzuzeigen. 

Nach Auskunft des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen ist gemäß der aktuellen CoronaSchVO das Tragen 

einer medizinischen Maske auch während der Sitzung am Sitzplatz nach § 3 

Abs. 1 Nr. 2 verpflichtend einzuhalten. 

Nichtimmunisierte Sitzungsteilnehmer müssen einen aktuellen Test einer 

offiziellen Teststelle gemäß § 2 Abs. 8a CoronaSchVO nachweisen. 

Der Antigen-Schnelltest darf nach § 2 Abs. 8a CoronaSchVO höchstens 24 

Stunden alt sein, ein PCR-Test höchstens 48 Stunden zurückliegen. 
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Erstellung eines Elektro-Mobilitäts- und 

Ladeinfrastrukturkonzeptes für den Rhein-Sieg-Kreis 

1 

Tagesordnungs-
punkt 

Beschlussvorschlag: 

RHEIN-SIEG-KREIS 

DER LANDRAT 

ANLAGE 

 
zu TO.-Pkt. 

 

01.4 Fachbereich Verkehr und Mobilität 09.03.2022 

Beschlussvorlage 

für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Ausschuss für Planung und Verkehr 17.03.2022 Vorberatung 4 

Finanzausschuss 23.03.2022 Entscheidung 

Der Finanzausschuss stimmt der Aufhebung des Sperrvermerks über die 
Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € zur Erstellung eines kreisweiten 
Ladeinfrastrukturkonzeptes beim Teilprodukt 0.66.50.01 Klimaschutz zu. 

Vorbemerkungen: 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021/22 wurde auf Antrag der Kreistags-

fraktionen CDU und DIE GRÜNEN die Erstellung eines Elektromobilitäts- und Lade-

infrastrukturkonzeptes für den Rhein-Sieg-Kreis beschlossen. Hierfür steht ein Budget 

in Höhe von 70.000 € unter Vorbehalt der Einwerbung von Fördermitteln zur 

Verfügung. Die Haushaltsmittel sind entsprechend mit einem Sperrvermerk zugunsten 

des Ausschusses für Planung und Verkehr sowie des Finanzausschusses versehen. 

Zwischenzeitlich liegt die rechtskräftige Bewilligung einer Förderung durch den Bund 

vor. Damit liegt die Voraussetzung zur Aufhebung des Sperrvermerks vor. 



Erläuterungen: 

Mit Datum 28.10.2021 wurde dem Rhein-Sieg-Kreis ein Zuschuss aus der 

Förderichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) bewilligt. Die Förderung beträgt 80 % der zuwendungsfähigen 

Ausgaben, höchstens 92.800 €. Zuwendungsfähig ist insbesondere die Vergabe von 

Aufträgen. Bei vollständiger Ausnutzung des Bewilligungsrahmens müssen durch den 

Rhein-Sieg-Kreis Eigenmittel in Höhe von 23.200 € erbracht werden. Die Zuwendung 

gilt für den Bewilligungszeitraum 01.01.2022 bis 30.06.2023. Die Auszahlung der 

Zuwendung erfolgt nachschüssig. 

Aufgrund der inhaltlichen Zuständigkeit erfolgt in Absprache zwischen dem 

Fachbereich Verkehr und Mobilität sowie dem Amt für Umwelt- und Naturschutz die 

Vorbereitung und Begleitung der Konzepterstellung durch das Umweltamt / 

AG Klimaschutz. Die Haushaltsmittel sind daher abweichend vom ursprünglichen 

Antrag nicht in Produkt 0.90.30, sondern in 0.66.50 eingestellt. 

Gemäß der vom Kreistag am 18.03.2021 beschlossenen Anträge der Fraktionen, 

Kreistagsabgeordneten und Empfehlungen der Fachausschüsse zum Haushalts-

planentwurf 2021/2022 besteht der gültige Sperrvermerk weiterhin zu Gunsten des 

Ausschusses für Planung und Verkehr sowie des Finanzausschusses. Die Aufhebung 

des Sperrvermerks ist daher wie dort festgelegt erforderlich. 

Weiteres Vorgehen 

Vor Vergabe eines Auftrags erfolgt die Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen 

von Seiten den Amtes 66 / AG Klimaschutz. 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft wird künftig über den 

inhaltlichen Fortschritt des Konzeptes informiert. 

Über das Abstimmungsergebnis zur Aufhebung des Sperrvermerks aus der Sitzung des 

Ausschusses für Planung und Verkehr vom 17.03.2022 wird mündlich in der Sitzung 

des Finanzausschusses berichtet. 

Im Auftrag 

(Schwarz) 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 
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22 - Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, 16.02.2022 

Kreisstraßenbau 

Beschlussvorlage 

für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Finanzausschuss 23.03.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung 

Kreistag 31.03.2022 Entscheidung 

Tagesordnungs-

punkt Änderung des Gesellschaftsvertrages der Regionalverkehr Köln 

GmbH (RVK) 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss 

zu empfehlen: 

1. Der stimmberechtigte Vertreter des Rhein-Sieg-Kreises in der 

Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (Kreisholding) 

sowie der Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises -SSB-

GmbH (SSB) werden ermächtigt, die Geschäftsführungen der Kreisholding und 

der SSB zu ermächtigen in der Gesellschafterversammlung der RVK dem 

folgenden Beschluss zuzustimmen: 

Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der RVK gern. Anhang 1  wird 

zugestimmt. 

2. Wenn und soweit Hinweise der Bezirksregierung noch weitere Änderungen, 

und/oder des zur Beurkundung beauftragten Notars erforderlich werden, wird 

diesen bereits jetzt zugestimmt, sofern die Änderungen keinen Nachteil für den 

Rhein-Sieg-Kreis oder die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH bzw. die SSB GmbH als 

Gesellschafterinnen der RVK bedeuten. 



Vorbemerkungen: 

Der Rhein-Sieg-Kreis ist mittelbar über die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH mit 12,5% 

sowie über die SSB GmbH mit 2,5 % an der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 

beteiligt. Die RVK führt Busverkehre im Gebiet der Gesellschafter*innen Stadt Köln, 

Stadt Bonn, Stadt Hürth, Stadt Euskirchen, Stadt Brühl, Stadt Wesseling, Kreis 

Euskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis und im Rhein-Sieg-Kreis (linksrheinisch) durch. 

Der Gesellschaftsvertrag der Regionalverkehr Köln GmbH enthält in § 6 Regelungen 

zur Anteilsübertragung von Anteilen an der Regionalverkehr Köln GmbH. Diese ist von 

der Zustimmung von 3/4 der Gesellschafter der RVK abhängig. 

Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn der Anteil an ein verbundenes 

Unternehmen übertragen werden soll. Nicht geregelt ist der Fall, dass nicht der Anteil 

übertragen wird, sondern wiederum der Gesellschafter oder die Gesellschafterin 

entweder in Gänze oder in einem die Beherrschung des Gesellschafters durch Dritte 

ermöglichenden Umfange übertragen wird oder anderweitig durch Dritte beherrscht 

wird. 

Für diesen Fall des „change of control" soll eine Absicherung der übrigen 

Gesellschafter*innen im Gesellschaftsvertrag aufgenommen werden. Es soll 

sichergestellt werden, dass die RVK dauerhaft eine von Kommunen bzw. 

Tochtergesellschaften von Kommunen gehaltene Gesellschaft bleibt. 

Erläuterungen: 

Hierzu wird vorgeschlagen in § 8 "Einziehung von Gesellschaftsanteilen" des 

Gesellschaftsvertrages der RVK einen Passus aufzunehmen, der den Tatbestand des 

„change of control" in die Rechtfertigungsgründe für eine Einziehung aufnimmt. 

Nach § 8 Absatz 2 lit. c) Satz 2 soll ein neuer Satz 3 eingefügt werden: 

„Ein wichtiger Grund liegt ebenfalls vor, wenn ein Dritter oder mehrere zusammen 

handelnde Dritte an einem Unternehmen, das Gesellschafter ist, durch den Erwerb von 

Gesellschaftsanteilen oder auf sonstige Weise mehr als 50% der Stimmrechte auf sich 

vereinigen (Kontrollwechsel)." 

Die Gesellschaftsvertragsänderung soll im Juni 2022 durch die 

Gesellschafterversammlung der RVK beschlossen werden. Gemäß § 53 Abs. 1 Kr0 

NRW i.V.m § 115 Abs. 1 S. 1 lit. a) GO NRW sind Entscheidungen der Gemeinde über 

wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages der Kommunalaufsicht 

anzuzeigen. Es ist insoweit ein Kreistagsbeschluss erforderlich. 

Für den Fall sich ggf. noch ergebender Änderungen, insbesondere auch seitens der 

Kommunalaufsicht oder des beurkundenden Notars, soll bereits jetzt die Zustimmung 



erklärt werden, soweit es sich um Änderungen handelt, die den Rhein-Sieg-Kreis bzw. 
die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH bzw. der SSB GmbH als Gesellschafterinnen nicht 
benachteiligen. 

Im Auftrag 

(Udelh cven) 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 22.03.2022 
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, Anhang 1_.zur Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 

Entwurf § 8 Gesellschaftsvertrag Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 

Änderungen durch Unterstreichung gekennzeichnet 

§8 
Einziehung von Geschäftsanteilen 

(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig. 

(2) Ohne Zustimmung des betroffenen Gesellschafters kann die Einziehung in fol-

genden Fällen beschlossen werden: 

a) Über das Vermögen des Gesellschafters wird das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird mangels Masse abgelehnt, oder 

der Gesellschafter muss die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides 

Statt versichern. 

b) Ein Gläubiger des Gesellschafters betreibt aufgrund eines nicht nur vorläufig 

vollstreckbaren Titels eine Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil oder in An-

sprüche des Gesellschafters gegen die Gesellschaft und die Vollstreckungsmaß-

nahme wird nicht innerhalb von zwei Monaten, spätestens bis zur Verwertung des 

Geschäftsanteils, aufgehoben. 

c) In der Person des Gesellschafters ist ein wichtiger Grund gegeben, der seine 

Ausschließung aus der Gesellschaft rechtfertigt. Ein wichtiger Grund liegt insbe-

sondere im Falle eines Verstoßes gegen § 6 Abs. 2, sowie § 7 vor. Ein wichtiger 

Grund liegt auch dann vor, wenn ein Anteil an einem Unternehmen, das Gesell-

schafter ist, an einen Dritten übertragen wird, der zur Gesellschaft in einem Wett-

bewerbsverhältnis steht. 

Ein wichtiger Grund liegt ebenfalls vor, wenn ein Dritter oder mehrere zusammen  

handelnde Dritte an einem Unternehmen, das Gesellschafter ist, durch den Er-

werb von Gesellschaftsanteilen oder auf sonstige Weise mehr als 50% der Stimm-

rechte auf sich vereinigen (Kontrollwechsel).  

d) Der Geschäftsanteil ist im Wege der Zwangsvollstreckung oder in der Insolvenz 

eines Gesellschafters an einen Dritten gelangt, weil die Einziehung oder Angrei-

fung des zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens nicht durch-

führbar war. 

(3) Ein Geschäftsanteil, der mehreren Berechtigten ungeteilt zusteht, kann einge-

zogen werden, wenn die Voraussetzungen gern. Abs. 2 auch nur für einen Mitbe-

rechtigten vorliegen. Mehrere Geschäftsanteile eines Gesellschafters können nur 

insgesamt eingezogen werden. 

40 



2 

(4) Die Einziehung erfolgt durch die Geschäftsführung aufgrund eines Beschlusses 

der Gesellschafter. Statt der Einziehung können die Gesellschafter beschließen, 

dass der betroffene Gesellschafter den Geschäftsanteil auf die Gesellschaft oder 

auf eine im Beschluss zu benennende Person zu übertragen hat. Bei der Beschluss-

fassung nach vorstehenden Sätzen 1 und 2 steht dem betroffenen Gesellschafter 

kein Stimmrecht zu. 

44 



RHEIN-SIEG-KREIS ANLAGE 

zu TO.-Pkt. 
 

DER LANDRAT 

 

   

22.1 - Beteiligungen, Liegenschaften, Steuern, 

Wohnungsbauförderung 18.02.2022 

Beschlussvorlage 

für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Finanzausschuss 23.03.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung 

Kreistag 31.03.2022 Entscheidung 

Tagesordnungs-

Punkt 

Public Corporate Governance Kodex des Rhein-Sieg-Kreises 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgende Beschluss-

fassung zu empfehlen: 

Der Kreistag beschließt den (nur digital) als Anhang 1 beigefügten Public Corporate 

Governance Kodex des Rhein-Sieg-Kreises. Die vom Rhein-Sieg-Kreis in die Gremien 

der Beteiligungsunternehmen entsandten Vertreter*innen wirken darauf hin, dass 

die Beteiligungsgesellschaften des Rhein-Sieg-Kreises die Anwendung des Kodex in 

einer Selbstverpflichtung beschließen. 

1 Vorbemerkungen: 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 01.12.2021 diesen Tagesordnungspunkt 

in die nächste Sitzung vertagt. 

Der Rhein-Sieg-Kreis ist über seine Beteiligungsunternehmen in vielfältigen Geschäfts-

feldern tätig, beispielhaft seien hier genannt: 



Öffentlicher Personennahverkehr (Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH; RSVG) 

Abfallwirtschaft (Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH; RSAG) 

Wohnungswirtschaft (Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-

Sieg-Kreis mbH; GWG) 

Neben der Aufgabe, die Unternehmen bei der Erfüllung des Unternehmenszwecks zu 

unterstützen und die wirtschaftliche Effizienz zu optimieren, sollen gleichzeitig bei de-

ren Leitung, Steuerung und Überwachung insbesondere auch öffentliche Belange be-

rücksichtigt werden. So verfügen einige der Beteiligungsunternehmen des Rhein-Sieg-

Kreises bereits über einen sog. „Ehrenkodex" und/oder einen Ombudsmann. 

Erläuterungen: 

Um bei den Beteiligungsunternehmen des Rhein-Sieg-Kreises eine gute und verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung zu fördern, wurde zur weiteren Verbesserung der 

Unternehmenssteuerung, -überwachung und -transparenz sowie zur Vereinheitlichung 

der unterschiedlichen Regelungen bei den Beteiligungsgesellschaften der Entwurf eines 

Public Corporate Governance Kodex des Rhein-Sieg-Kreises erstellt. 

Der Begriff der Public Corporate Governance wird hierbei als Maßstab guter Unterneh-

mensführung und Kontrolle in öffentlichen Unternehmen verstanden. Der vorliegende 

Entwurf wurde in enger Anlehnung an den Deutschen Public Corporate Governance 

Musterkodex (Stand Januar 2021) erarbeitet. 

Der Public Corporate Governance Kodex des Rhein-Sieg-Kreises (PCGK RSK) soll dazu 

dienen, 

Standards für das Zusammenwirken aller Beteiligten festzulegen und zu definie-

ren; 

eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaftsgremien und den Ge-

schäftsführungsorganen zu fördern und zu unterstützen; 

den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und der Verwaltung zu 

verbessern sowie 

das öffentliche Interesse und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl 

durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle abzusichern. 

Nach Zustimmung des Kreistages zum PCGK RSK werden die vom Rhein-Sieg-Kreis in die 

Gremien der Beteiligungsunternehmen entsandten Vertreter*innen sowie die Beteili-

gungsverwaltung darauf hinwirken, dass die Beteiligungsgesellschaften des Rhein-Sieg-

Kreises dessen Anwendung im Sinne einer Selbstverpflichtung beschließen. 



Soweit notwendig sind die Gesellschaftsverträge und Geschäftsordnungen der Beteili-

gungsunternehmen an die Vorgaben des PCGK RSK anzupassen. Hierdurch sollen die 

Beteiligungsgesellschaften den erhöhten Anforderungen an die Transparenz, Steuerung 

und Kontrolle öffentlicher Unternehmen nachkommen. 

Empfehlungen sind im PCGK RSK durch die Verwendung des Wortes „soll" gekennzeich-

net. Die Beteiligungsgesellschaften können auch nach dem Anwendungsbeschluss hier-

von abweichen, müssen diese Abweichungen aber jeweils jährlich offenlegen und be-

gründen. Eine Abweichung von einer Empfehlung des PCGK RSK weist bei entsprechen-

der Begründung nicht schon auf einen „Mangel" in dem Beteiligungsunternehmen hin, 

sondern kann auch durch die Natur oder Besonderheiten des Unternehmens begründet 

sein. Die Standards des PCGK RSK sind daher darauf angelegt, flexibel und verantwor-

tungsvoll angewendet zu werden, um als einheitliche Grundlage für alle — und damit 

sehr unterschiedliche - Beteiligungsunternehmen des Rhein-Sieg-Kreises dienen zu kön-

nen. 

Im Auftrag 

Udelhoven) 

Anhang 1:  (digital) Public Corporate Governance Codex des Rhein-Sieg-Kreises 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 



RHEIN-SIEG-KREIS 

DER LANDRAT 

ANLAGE 

zu TO.-Pkt. 

 

 

22.1 - Beteiligungen, Liegenschaften, Steuern, Wohnungsbauförderung 17.02.2022 

Beschlussvorlage 

für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Finanzausschuss 22.03.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung 

Kreistag 31.03.2022 Entscheidung 

Tagesordnungs-

Punkt 

Beteiligungsbericht des Rhein-Sieg-Kreises 2020 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss 

zu empfehlen: 

Der Kreistag beschließt den vorliegenden Beteiligungsbericht 2020 des Rhein-Sieg-

Kreises gemäß § 117 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW. 

Erläuterungen: 

Mit dem Beteiligungsbericht werden die wesentlichen Aussagen und Daten aus den 

Unternehmen und Einrichtungen zusammengetragen, an denen der Rhein-Sieg-Kreis 

beteiligt ist. 

Ein Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NRW i.V.m. § 53 

Absatz 1 Kreisordnung (Kr0) NRW vom Rhein-Sieg-Kreis für die Jahre mit den erwei-

terten Informationen gem. § 117 Absatz 2 GO NRW zu erstellen, in denen der Kreis 

von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116a 

GO NRW befreit ist. 



Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 die Befreiung 

zur Aufstellung vom Gesamtabschluss 2020 gemäß § 116a GO NRW beschlossen. 

Der Beteiligungsbericht 2020 des Rhein-Sieg-Kreises nach dem Muster des Ministeri-

ums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-

Westfalen gem. § 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW liegt nun vor. 

Gemäß § 117 Abs. 1 Satz 3 GO NRW i.V.m. § 53 Abs. 1 Kr0 NRW ist über den Beteili-

gungsbericht ein gesonderter Beschluss des Kreistages in öffentlicher Sitzung herbei-

zuführen. 

I 

(Udelhoven) 

Anhang (digital): 

Beteiligungsbericht des Rhein-Sieg-Kreises 2020 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 22.03.2022 



RHEIN-SIEG-KREIS ANLAGE 

DER LANDRAT zu TO.-Pkt. 

   

20.1 - Kämmerei 

 

10.03.2022 

Beschlussvorlage 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Finanzausschuss 23.03.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung 

Kreistag 31.03.2022 Entscheidung 

Tagesordnungs-

punkt 

Einwendungen der Städte und Gemeinden zum Entwurf der 

Nachtragssatzung 2022 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss 

vorzuschlagen: 

1. Die Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden zur 

Kenntnis genommen. 

2. Es wird festgestellt, dass die im Nachtragsentwurf enthaltenen 

Stellenmehrungen zur Aufgabenwahrnehmung des Rhein-Sieg-Kreises 

erforderlich sind. Eine Kompensation durch Stellenreduzierung an anderer 

Stelle ist bei unverändertem Aufgabenportfolio nicht ersichtlich und wird 

daher abgelehnt. 

3. Über den Umfang des Einsatzes der Ausgleichsrücklage wird im Rahmen der 

Haushaltberatungen entschieden. 

4. Die Veranschlagung eines globalen Minderaufwands im Kreishaushalt wird im 

Hinblick auf die bereits im Nachtragsentwurf 2022 vorgesehene 

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgelehnt. 

5. Es wird festgestellt, dass für coronabedingte Effekte bei den Kosten der 

Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) keine außerordentlichen 



Erträge im Haushalt 2022 vorgesehen sind, da die höhere Bundeserstattung 
insoweit in die Berechnung der Coronaisolation einbezogen wurde. 
Für 2022 wird im Nachtragsentwurf nicht mehr von coronabedingten 
Belastungen im Bereich der KdU ausgegangen. Es ergibt sich daher kein Raum 
für die geforderte Erhöhung der außerordentlichen Erträge aus der 
Coronaisolation. 

6. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die eine grundsätzliche Veränderung der 
Planungen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber dem 
Nachtragsentwurf rechtfertigen würden. 

Vorbemerkungen: 

Nach § 55 Kreisordnung NRW (Kr0) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im 

Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Die Einleitung der 

Benehmensherstellung hat sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der 

Haushaltssatzung zu erfolgen. Dies gilt auch für das Verfahren zur Aufstellung einer 

Nachtragssatzung. 

Das Verfahren wurde mit Schreiben an die kreisangehörigen Kommunen vom 

19.11.2021 in Gang gesetzt. 

Erläuterungen: 

Im Rahmen der Benehmensherstellung haben 14 kreisangehörige Städte und 

Gemeinden sowie die Kämmerinnen und Kämmerer der Kommunen im Rhein-Sieg-

Kreis Stellungnahmen abgegeben. 

Die Stellungnahmen wurden dem Kreistag zusammen mit der Einbringung des 

Nachtragsentwurfs mit Schreiben vom 19.01.2022 vorgelegt. Dem Schreiben waren 

Anmerkungen der Verwaltung zu den vorgetragenen Anliegen beigefügt. Die 

Unterlagen werden im Anhang zum Zwecke der Beratung nochmals vorgelegt. 

Über die Einwendungen beschließt der Kreistag nach § 55 Kr0 in öffentlicher Sitzung. 

Im ,Auftra 

(UOelhoven) 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 

Anhang:  Vorliegende Stellungnahmen inkl. Anmerkungen der Verwaltung 



Rhein-Sieg-Kreis Siegburg, den 19.01.2022 

Der Landrat 

Amt für Finanzwesen 

An alle 

Kreistagsabgeordneten 

Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 Kreisordnung NRW; 

Stellungnahmen der Städte und Gemeinden zum Entwurf des Nachtragshaushalts 

des Rhein-Sieg-Kreises für 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 hat der Rhein-Sieg-Kreis das Verfahren zur 

Benehmensherstellung nach § 55 der Kreisordnung NRW eingeleitet. Demnach 

erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden, das Verfahren ist sechs Wochen vor Aufstellung des 

Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. 

Die Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der 

Benehmensherstellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfs der 

Haushaltssatzung zur Kenntnis gegeben. Über Einwendungen der Städte und 

Gemeinden beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung. Vorher ist den 

Kommunen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Dies ist für 

die Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 vorgesehen. 

Am 03.12.2021 wurden die Eckdaten des Nachtragsentwurfs mit den 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern erörtert. Zwischenzeitlich haben die 

Städte / Gemeinden Bad Honnef, Bornheim, Hennef, Königswinter, Meckenheim, 

Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Sankt Augustin, Siegburg, Swisttal, 

Troisdorf, Wachtberg und Windeck (Anhänge 1 - 14) Stellungnahmen vorgelegt. 

Darüber hinaus haben die Kämmerinnen und Kämmerer der Kommunen im Rhein-

Sieg-Kreis bereits mit Schreiben vom 16.11.2021 (Anhang 15) zum Kreishaushalt 

2022 Stellung bezogen. 

Die Kommunen Bad Honnef, Hennef und Königswinter stellen vollumfänglich das 

Benehmen her. 



Die Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth, Swisttal, Wachtberg und 
Windeck stellen das Benehmen nur hinsichtlich der beabsichtigten Festsetzung der 
Allgemeinen Kreisumlage her, nicht hingegen hinsichtlich der Festsetzung der 
Mehrbelastungsumlage für das Jugendamt. 

Die übrigen Kommunen stellen das Benehmen nicht her. 

In den Stellungnahmen werden dem Tenor nach die folgenden Forderungen 
erhoben: 

1. Es wird gebeten, die Stellenplananpassungen nicht in dem vorgeschlagenen 
Maß vorzunehmen, sondern diese zur Reduzierung der Urnlagebelastung 
geringer ausfallen zu lassen. Stellenmehrungen, die nicht refinanziert sind, 
sollen priorisiert und zeitlich gestreckt bzw. durch interne Maßnahmen, wie 
Kompensation durch Stellenreduzierung an anderer Stelle, gedeckt werden. 
(Meckenheim, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Sankt Augustin, Siegburg) 

Anmerkung der Verwaltung: 

Für den Stellenplan des Nachtragsentwurfs wurden im Bereich des allgemeinen 
Haushalts 67 und im Bereich des Jugendamtes 14 weitere Stellen berücksichtigt. 

Die zurückliegenden Jahre mit der Coronapandemie und der Flutkatastrophe 
haben sehr deutlich gezeigt, wie wichtig eine funktionsfähige und krisenfeste 
Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger ist und welche Verantwortlichkeiten 
sicherzustellen sind, aber auch welche Risikovorsorge getroffen werden muss. 
Um diese Maßgaben zu erfüllen, ist es erforderlich, die Kreisverwaltung 
insbesondere in Bereichen mit pflichtigen Aufgaben und erheblichen Risiken 
personell dergestalt aufzustellen, dass eine ordnungsgemäße 
Aufgabenwahrnehmung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet 

ist. 

Eine nennenswerte Kompensation durch Stellenreduzierungen an anderen Stellen 

ist aus Sicht der Verwaltung bei unverändertem Aufgaben portfolio nicht 
ersichtlich. 

Für den Bereich ck.s Jugendamtes wurde eine externe Organisationsuntersuchung 

durchgeführt, mit der neben der Stellenbemessung unter anderem das gemäß 

§ 79 Absatz 3 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur 
Personalbemessung festgelegt wurde. Neben dem Erfordernis, für fünf derzeit 

befristete Mitarbeitende dauerhaft Stellen zu schaffen, wurde darüber hinaus ein 

Stellenmehrbedarf von 9 Stellen festgestellt. Die Stellenmehrbedarfe bestehen im 

Wesentlichen im Allgemeinen Sozialen Dienst. Der zusätzliche Bedarf ist . 

erforderlich, um eine ordnungsgemäße Bearbeitung zur Gewährleistung und 

Sicherung des notwendigen Schutzes der Kinder sicherzustellen. 

2_0 



Die Stellenmehrbedarfe sind im Vorbericht des Nachtragshaushaltsentwurfs 2022 
dargestellt und erläutert. 

2. Die Ausgleichsrücklage soll in größerem Maß zur Senkung der Kreisumlage 
eingesetzt werden. Die Kommunen sollen an den Verbesserungen aus höheren 
Kreisschlüsselzuweisungen und sinkender Landschaftsumlage partizipieren. 
(Bornheim, Much, Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf, Kämmerinnen und 
Kämmerer) 

Anmerkung der Verwaltung: 

In den Stellungnahmen der Kommunen wird auf die im Eckdatenpapier 
ausgewiesene Reduzierung des Planfehlbetrags 2022 um 15,8 Mio. € verwiesen, 
für welche insbesondere die höheren Kreisschlüsselzuweisun gen und die Senkung 
der Landschaftsumlage ursächlich seien. Es wird behauptet, durch das 
beabsichtigte Vorgehen des Kreises profitierten die kreisangehörigen Kommunen 
nicht einmal anteilig an den Verbesserungen. Vielmehr würde das aufgezeigte 
Potential ausschließlich zur Reduzierung des Planfehlbetrages genutzt. Dem 
entsprechend wird gefordert, die Verbesserungen zumindest teilweise an den 
kreisangehörigen Raum weiterzugeben. 

Es wird gefordert, in 2022 einen höheren Planfehlbetrag auszuweisen und damit 
die Ausgleichsrücklage bereits in 2022 verstärkt in Anspruch zu nehmen und 
ausgeführt, die Ausgleichsrücklage sei von den kreisangehörigen Kommunen 
über zu hohe Umlagesätze der Vergangenheit finanziert worden, weshalb die 
Gelder zeitnah wieder zurückfließen sollten. Von der Stadt Siegburg wird in 
diesem Zusammenhang die Erwartungshaltung formuliert, den Einsatz der 
AUSgleichsrücklage in bisher geplanter Höhe vorzusehen und den Umlagesatz 
weiter zu senken. 

Richtig ist, dass in der Entwurfsplanung für den Nachtrag 2022 nur noch ein 
vergleichsweiser geringer Planfehlbetrag ausgewiesen wird, der über die 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden muss. Gegenüber der ursprünglichen 
Planung für 2022, welche einen Planfehlbetrag von 19,6 Mio. C vorsah, reduziert 
sich dieser nunmehr um 18,9 Mio. auf 0,7 Mio. C. 

Eine isolierte Betrachtung des Jahres 2022 ist aus Sicht der Verwaltung jedoch in 
diesem Punkt nicht sinnvoll. Der Einsatz der Ausgleichsrücklage muss über einen 
Zeitraum betrachtet werden, der die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 
einschließt: 

Die sich in 2022 ergebende Entlastung in der Ausgleichsrücklage wird im 
Zeitraum 2023 — 2025 in erheblichem Umfang zur Stabilisierung der Kreisumlage 



und damit zur Entlastung der Kommunen eingesetzt. 

Der vorliegende Nachtragsentwurf sieht den planmäßigen Einsatz von Mitteln 
der Ausgleichsrücklage im Umfang von 58,5 Mio. € vor: 

2021: 20,0 Mio. € 
2022: 0,7 Mio. € 
2023: 17,1 Mio. € 
2024: 10,0 Mio. € 
2025: 10,7 Mio. € 

Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde danach Ende 2025 noch rund 
14,8 Mio. € betragen (gegenüber dem Eckdatenpapier, welches eine Verwendung 
der Rücklage in Höhe von insgesamt 69,9 Mio. € und eine Reduzierung auf 
rd. 3,5 Mio. € bis Ende 2025 vorsah, haben sich zwischenzeitlich noch einige 
Veränderung ergeben). 

Diesem Vorgehen liegt folgende Überlegung zu Grunde: Nach den aktuellen 
Orientierungsdaten des Landes muss für 2023 von einem Rückgang der 
Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Kommunen ausgegangen werden. 
Dies bedeutet für die kreisangehörigen Kommunen eine Verschärfung ihrer 
finanziellen Lage. Daher habe ich mich entschieden, durch eine antizyklische 
Umlagefestsetzung den Einsatz der Ausgleichsrücklage insbesondere in den 
Jahren 2023 ff. einzuplanen, um für den kreisangehörigen Raum so eine 
Entlastung und Planungssicherheit zu schaffen, während sich die allgemeine 
finanzielle Lage absehbar verschlechtert. 
Eine signifikante Erhöhung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage in 2022 (zum 
Beispiel in bisheriger Höhe, wie von der Stadt Siegburg gefordert) würde die 
Spielräume für die Zukunft reduzieren mit der Folge zusätzlicher Belastungen ab 
2023 für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die Mittel aus der 
Ausgleichsrücklage können schließlich immer nur einmal zur Entlastung 
verwendet werden. 

3. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sollen ergriffen werden, zum Beispiel 
durch Ansetzung eines globalen Minderaufwands. 
(Sankt Augustin) 

Anmerkung der Verwaltung 

Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 der Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer 
bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung 
der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von 
Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden 



(globaler Minderaufwand). Die entspräche im vorliegenden Nachtragsentwurf 
2022 rd. 8,6 Mio. C. 

Beim globalen Minderaufwand handelt es sich um eine pauschale Kürzung, die in 
der Erwartung vorgenommen wird, im künftigen Bewirtschaftungsverlauf 
Einsparungen zu realisieren. 

Der Minderaufwand darf allerdings nicht uneingeschränkt pauschal veranschlagt 
werden, sondern ist auf die Teilpläne zu verteilen. Es muss also bestimmt werden, 
aus welchen Budgets die Einsparungen erwirtschaftet werden sollen. Sofern der 
maximal als globaler Minderaufwand anzusetzende Betrag von rd. 8,6 Mio. C 
eingesetzt würde, resultieren davon allein rd. 5,3 Mio. € aus den Bereichen 
Soziales, Jugend und der Landschaftsumlage. Da hier zum weit überwiegenden 
Anteil pflichtige Aufgaben anfallen, ist die Einflussmöglichkeit auf das Erreichen 
des Einsparziels jedoch äußerst begrenzt, bzw. gar nicht gegeben. Hinzu kommt, 
dass auf wesentliche Sozialleistungen ertragsseitig Erstattungen des Bundes 
anfallen (Kosten der Unterkunft 75%, Grundsicherung im Alter 100%). Insgesamt 
belaufen sich die Erstattungen auf rd. 50% des gesamten ordentlichen Aufwands 
im Bereich Soziales; d.h. für jeden Euro Haushaltsverbesserung müssen 2 
eingespart werden. 

Aus den dargestellten Gründen kann verwaltungsseitig die Veranschlagung eines 
globalen Minderaufwands nicht empfohlen werden. 

4. Geminderte Erträge bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der 
Unterkunft und Heizung müssen zu einem höheren außerordentlichen Ertrag 
aus der Coronaisolation führen. 
(Sankt Augustin) 

Anmerkung der Verwaltung: 

Die (Mehr-) Erträge aus der Erhöhung der Bundeserstattung für die Kosten der 
Unterkunft (KdU) wurden im Doppelhaushalt 2021/2022 im Umfang der 
coronabedingten Mehraufwendungen bei den KdU bei Ermittlung der zu 
isolierenden Sachverhalte einbezogen. Die erwartete Coronabelastung an dieser 
Stelle wurde damit durch Erträge aus der höheren Bundeserstattung 
ausgeglichen, es waren bezogen auf die KdU keine außerordentlichen Erträge zur 
Isolation von Coronabelastun gen mehr zu veranschlagen (Aufrechnung 
Mehraufwendungen / Mehrerträge). 

Für 2022 wird nunmehr von keinem coronabedingten Belastungseffekt bei den 
KdU mehr ausgegangen. Daher ergibt sich auch keinerlei Raum für den Ansatz 
außerordentlicher Erträge zu deren Isolation. 



5. Die Haushaltsansätze im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen 
mehr „im Sinne der Kommunen" veranschlagt werden, um die Städte und 
Gemeinden auch in Folgejahren zu entlasten. 
(Bornheim, Neunkirchen-Seelscheid) 

Anmerkung der Verwaltung: 

Die Verwaltung hat sowohl bei der Erstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 als 

auch beim vorliegenden Nachtragsentwurf 2022 im Bereich des Finanzausgleichs 
(Umlagegrundlagen, Schlüsselzuweisungen) die Orientierungsdaten des Landes 

zu Grund gelegt. Erkenntnisse, dass diese eine zu pessimistische 
Zukunftsannahme darstellen, liegen nicht vor. 

Alle anderen Positionen wurden auf Basis bekannter Parameter und 
Entwicklungen möglichst realistisch — bzw. z. T. auch durchaus positiv 

optimistisch - geplant. Potenzial zu der geforderten Veranschlagung „im Sinne 

der Kommunen" in den mittelfristigen Finanzplanungsjahren sieht die 
Verwaltung nicht, da auch eine angemessene Planungssicherheit im Sinne der 
Umlagezahler sein sollte. 

Die Gemeinden, für die der Rhein-Sieg-Kreis die Aufgaben des Jugendamtes 
wahrnimmt, sehen dringenden Handlungsbedarf die Kosten und damit den 
Umlagesatz zu stabilisieren und eine verlässliche Planungsperspektive zu geben. 
Zur Einordnung der Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung und zur Beurteilung 

des ausgewiesenen Stellenmehrbedarfs im Jugendamt wird um weitergehende 
Informationen gebeten. Darüber hinaus wird der Kreis aufgefordert, die 

coronabedingten Belastungen im Kreisjugendamt auch im Zeitraum der 

Mittefristplanung zu isolieren. 

Anmerkung der Verwaltung: 

Mit den Kämmerinnen und Kämmerern der Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 

haben im Dezember das abgelaufenen Jahres 2 Videokonferenzen stattgefunden, 

die die Erfordernisse des Jugendamtes sowie die vorgenommene Haushaltsplanung 

zum Inhalt hatten. Die geforderten Informationen wurden umfänglich transparent 

gemacht. 

Sowohl die Planung in den wesentlichen Aufwandspositionen 

• Hilfeleistungen (wurden mit einer Kostensteigerung von 2% geplant) 



• Aufwand für Kindertageseinrichtungen/-tagespflege (beinhalten den zur 
Erfüllung des Rechtsanspruches zu erwartenden Aufwuchs von Einrichtungen 
sowie die zu erwartende Entwicklung der KiBiz-Pauschalen), 

als auch die vorgenommene Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen in 
den Jahren 2022-2024 wurden nicht mehr beanstandet. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Landrat) 



   

Anhang 1  
STADT BAD HONNEF 
DER BÜRGERMEISTER 

„ - 
K re I S , 

Der Laitc.r;at 

Eing.: 17. DEZ, 7021 0  

Vorzirnrnez. 1 

Stadt Bad Honnef, Postfach 1740, 53587 Bad Honnef Dienststelle: 
Geschäftsbereich Innere Verwaltung 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Hofmans 

Rhein-Siieg-Kreis 
Der Landrat 
z. Hd. Frau Udelhoven 
Postfach 15 51 
53705 Siegburg 

Ihr Zeichen/Datum: 

20 

A j 
Mein Zeichen: (Bitte bei Antwort angeben!) 

20 30 00 

Zimmer-Nr.: 
249 

Telefon: Telefax: 
02224/184-130 02224/184-4115 

E-Mail: 
sigrid.hofmans@bad-honnef.de 

ZO/ 

Datum: 

13.12.2021 

Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022 
Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

Sehr geehrte Frau Udelhoven, 

in v. g. Angelegenheit übersende ich einen Vorabzug aus der Niederschrift über die 
Sitzung des Rates am 09.12.2021 zu Ihrer Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Sigrid Hofmans 
Stadtkämmerin 

Anschrift: Offnungszelten: Bankverbindung: IBAN BIC 
Rathausplatz 1 Mo, Di, Do, Fr.: Kreissparkasse Köln DE86 3705 0299 0000 1002 30 COKSDE33XXX 
53604 Bad Honnef 08.00-12.00 Uhr Volksbank Köln Bonn eG DE79 3806 0186 5602 3300 11 GENODED1BRS 
Telefon: 02224/184-0 
www.bad-honnef.de 

Do zusätzlich: Postbank Köln 
15.00-17.00 Uhr 

DE42 3701 0050 0012 1295 04 PBNKDEFF 

 

Gläubiger-ID-Nr.: DE8700100000100350 USt.-ID-Nr.: DE236722118 

 



Linnig 

AUSZUG 

aus der Niederschrift 
über die 7. Sitzung des Rates am 09.12.2021 

Zu TOP : 4.6 
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Stadt Bad Honnef bei der Festsetzung der 
Kreisumlage im Rahmen des Nachtragshaushaltsentwurfes 2022 
Vorlage: BV/0255/2021 

Beschluss Nr. 69/22 
Der Rat stellt das Benehmen gemäß § 55 Kreisordnung her. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Bad Honnef, den 13.12.2021 

Stadt Bad Honnef 
Der Bürgermeister 
i.A. 

7. Sitzung des Rates vom 09.12.2021 Seite 1 von 1 



Anhang 2 

DER BÜRGERMEISTER 

Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 

Internet: www.stadt-bornheim.de 

DEZERNAT IV 
AMT 2 - FINANZEN 

Herr Cugaly 
Zimmer: 304 

   

Telefon: 0 22 22 / 945 - 102 
Telefax: 0 22 22 / 945 -400 
E-Mail: ralf.cugaly@stadt-bornheim.de 

Stadt Bomheim - Postfach 1140 • 53308 Bornhelm 

Herrn Landrat 
Sebastian Schuster 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Hheln-Sieg-Kreis 
Der Landrat 

03. Jan. 7022. ® 
Vorzimmer Landrat 

Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom Mein Zeichen! Mein Schreiben vom Datum 

20.1/19.11.2021 27.12.2021 

Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-Sieg-Kreises 

hier: Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung NRW 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 haben Sie der Stadt Bornheim und den übrigen Kommunen 
im Rhein-Sieg-Kreis die Informationen der Kreiskämmerin zum Entwurf eines Nachtrags-
haushalts 2022 des Rhein-Sieg-Kreises zur Verfügung gestellt und das nach § 55 Kreisord-
nung NRW vorgeschriebene Verfahren zur Benehmensherstellung eingeleitet. Für die früh-
zeitige Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bedanke ich mich aus-
drücklich. 

Die vorgelegten Informationen — insbesondere zur vorgesehenen Entwicklung des Umlage-
satzes — waren bereits Gegenstand der Dienstbesprechung der Hauptverwaltungsbe-
amtinnen im Rhein-Sieg-Kreis am 3. Dezember 2021. Dieser Besprechung lag eine ge-
meinsame Stellungnahme der Kämmerinnen und Kämmerer an den Landrat zu Grunde. 

Nach dem mitgeteilten Planungsstand ist die Senkung des Umlagesatzes für die allgemeine 
Kreisumlage für 2022 von 31,92 %-Punkten um 1,2 %-Punkte auf 30,72 %-Punkte vorgese-
hen. Dies führt zu einer Entlastung im Haushalt 2022 der Stadt Bornheim in Höhe von rd. 
100.000 EUR. 

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wird ein Hebesatz von 
32,9 %-Punkten bis 2025 prognostiziert. Dies führt zu weiteren Entlastungen des städti-
schen Haushalts in einer Größenordnung von kumuliert 2 Mio. EUR. 

BankverbIndungen der Stadtkasse: 

Kreissparkasse Köln Volksbank Bonn Rhein-Sieg Postbank Köln 
Kto: 046 200 036 Kto: 10 020 050 Kto: 24 533 500 
BLZ: 370 502 99 BLZ: 380 601 86 BLZ: 370 100 50 



ristoph Becker) 
ürgermeister 
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Sowohl der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als auch der Rhein-Sieg-Kreis planen für 
das Haushaltsjahr 2022, die Mitgliedskörperschaften an den positiven finanzwirtschaftlichen 
Entwicklungen zeitnah teilhaben zu lassen. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich be-
grüßt, da sie zu einer Senkung des Kreisumlagesatzes und damit zu einer Entlastung des 
Haushaltes der Stadt Bornheim in 2022 und den Folgejahren führt. 
Ebenfalls zu begrüßen ist die Bekräftigung des Rhein-Sieg-Kreises, Haushaltsfehlbedarfe 
durch Inanspruchnahme von Eigenkapital auszugleichen. 

Die Veränderungen auf der Kreisebene führen per Saldo zu Haushaltsverbesserungen in 
einem Umfang von 15,8 Mio. EUR. Diese Verbesserungen — so Ihre Nachtragsplanung — 
sollen den Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2022 des Rhein-Sieg-Kreises von ursprünglich 
19,6 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR senken. 
Im Sinne einer solidarischen Haltung und einer sachgerechten Verteilung der zusätzlich 
verfügbaren Mittel, wäre eine — zumindest teilweise — Weitergabe an den kreisangehörigen 
Raum ein ermutigendes Signal für da „Zusammenstehen" der kommunalen Familie. 

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 die Informationen 
zum Nachtragshaushaltsentwurf 2022 des Rhein-Sieg-Kreise beraten und dabei unter Be-
rücksichtigung der vorstehenden Aspekte folgenden Beschluss gefasst: 

,,Der Rat 
• nimmt die Informationen des Rhein-Sieg-Kreises zum Entwurf eines Nachtragshaus-

halts 2022 zur Kenntnis, 
• begrüßt ausdrücklich die von den Umlageverbänden beabsichtigte Entlastung der 

Mitgliedskörperschaften resultierend aus den deutlich verbesserten Umlagegrundla-
gen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 und 

• appelliert zugleich an den Rhein-Sieg-Kreis, die Kreisumlage auch in der mittelfristi-
gen Finanzplanung auf niedrigem Niveau stabil zu halten oder sogar weiter zu sen-
ken und Maßnahmen zu ergreifen, die die Städte und Gemeinden nicht nur im Jahr 
2022 sondern auch in Folgejahren entlasten." 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie im Rahmen des Benehmensherstellungsverfahrens die-
ser Stellungnahme beim Entwurf des Nachtragshaushaltes für 2022 folgen würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

2_cS 



Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022; 
Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

Mitifewd1ichem Gruß 

Mario Dahm 

Anhang 3 

Hennef 
DER BÜRGERMEISTER 

Postanschrift: Stadt Hennef • Postfach 1562 53762 Hennef Finanzsteuerung 

An den 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Hr. Sebastian Schuster 

Kaiser-Wilhlem-Platz 1 

53721 Siegburg 

Der Landrat 

Eng.: 0 "1. Jan. 2022 0 

Vorzimmer LandrQj _  

Ansprechpartner 
Wolfgang Höhner 

Tel. 0 22 42 / 888 261 
Fax 
E-Mail 

0 22 42 / 888 726. 
w.hoehner@hennef.de 

Zentrale 
Zimmer 

0 22 42 / 888 0 
1.19 

Sehr geehrter Hr. Landrat Schuster,  

Sprechzeiten 
Mo.-Mi. 9.00-15:30 Uhr 
Do. 9.00-17.00 Uhr 
Fr. 9.00-12.00 Uhr 
weitere Termine nach Vereinbarung 

Online www.hennef.de 

Mein Zeichen: 11201200 
Datum: 22.12.2021 

mit Schreiben vom 19.11.2021 haben Sie das Verfahren gern. § 55 Kreisordnung NRW (Kr0) zur Beteiligung der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der (Neu-) Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2022 eingeleitet und 
um Stellungnahme bis zum 05.01.2022 gebeten. 

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 das Benehmen zum Nachtragshaushalt 2022 
gern. § 55 Kreisordnung hergestellt. 

Die Senkung des Kreisumlagesatzes der Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zu begrüßen. Die Erhöhung des 
Kreisumlagesatzes im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 und 2025 wird allerdings kritisch 
gesehen. 

Wie dem Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2022 vom 19.11.2021 zu entnehmen ist, ist die Senkung des 
Kreisumlagesatzes überwiegend auf die verbesserte Ertragslage des Rhein Sieg Kreises (positive Veränderung der 
Kreisschlüsselzuweisung in Höhe von 12,3 Mio. Euro) zurückzuführen, eigene Konsolidierungsbemühungen lässt das 
Papier vermissen. Hier sehe ich den Rhein Sieg Kreis zukünftig verstärkt in der Pflicht. 

Bankverbindung: Besucheradresse: 
Kreissparkasse Köln 213900 (BLZ 370 502 99) Frankfurter Straße 97 
VB Bonn Rhein-Sieg 3703317013 (BLZ 380 601 86) 53773 Hennef 



Königswinter, 22. Dezember 2021 
'Llq1 

it frjundlich4 

In ertretung 

(Käsbach) 
Erster Beigeordneter und Kämmerer 

Anhang 4 
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Eing.:  ?.. 8.[WZ. 2021 01 
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r !' STADT KÖNIGSWINTER I Voirfv— .- .:..2..er Dez. 1 _ J 
DER BÜRGERMEISTER 

Stadt Königswinter • 53637 Königswinter 

An: 
Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
Postfach 1551 
53705 Siegburg 

r

.---he.-„,•._---.:_s, '7 Z*4 - ! : i' e is 
Der Landrat 

,E;ig.: 2,17 DEZ. 2621 0  

Ihr Ansprechpartner: 
Torsten Funken 
Geschäftsbereichsleiter Kämmerei/Controlling 
Und stellv. Kämmerer 
Dollendorfer Straße 39 
53639 Königswinter-Oberpleis 

Telefon: 02244 889-238 
Fax: 02244 889-378 

E-Mail: 
torsten.funken@koenigswinter.de 

Mein Zeichen: 20 21 01 

Benehmensherstellung Entwurf Nachtragshaushalt 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 haben Sie das Verfahren zur Beteiligung der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden an der (Neu-) Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2022 eingeleitet. 

Nach detaillierter Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen habe ich dem Rat 
der Stadt Königswinter vorgeschlagen, das Benehmen herzustellen. Der Rat hat dies in seiner 
Sitzung am 13.12.2021 entsprechend beschlossen. 

Daher stelle ich das Benehmen für den Entwurf des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2022 her. 

Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln: 
Volksbank Bonn Rhein-Sieg: 

IBAN: 0E05370502990008000010 BIC: COKSDE33 
IBAN: DE92380601862403938010 BIC: GENODED1BRS 

 

 

Königswinter im Internet: www.koenigswinter.de 
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7720 )eckenhen 
Lebendig. Modern. Sympathisch. 

Der Bürgermeister 

Stadtkämmerin 

Pia-Maria Gletz 

Siebengebirgsring 4, 
Zimmer-Nr. 2.11 

53340 Meckenhelm 
T: 02225/917- 187 
F: 02225/917- 66117 
www.meckenhelm.de 
pla-marla.gletz©meckenhelm.de 

03.01.2022 
Mein Zeichen: 20 StK 

A: Siebengebirgsring 4 
53340 Meckenhelm 

Bank 
Kreissparkasse Köln 
Raiffeisenbank Rhelnbach-Vorelfel e.G 
Deutsche Bank Bonn 
Postbank Köln 

Anhang 5 

' Ririai-Sieg -Kreis 
Der Landrat 

, Eilig.: 05. Jan. 2P7 -0 . 

Vorzimmer Landrat 

Stadtverwaltung Meckenhelm, Postfach 1180, 53333 Meckenhelm 

Stadtkämmerin 

An den Landrat des 
Rhein-Sieg-Kreises 
Herrn Sebastian Schuster 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 zum Kreishaushalt 2021/2022; 

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

Sehr geehrter Herr Schuster, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 leiteten Sie das Verfahren zur Beteiligung der, kreisangehörigen 

Städte und Gemeinden an der (Neu-)Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2022 ein. Gleichzeitig 

hatten Sie mit dem Eckdatenpapier umfangreiche Informationen zu den im Entwurf der Nachtrags-

haushaltssatzung 2022 vorgesehenen Veränderungen, beigefügt. 

Der Rat der Stadt Meckenheim hat sich in seiner Sitzung am 15.12.2021 umfassend mit den Infor-

mationen zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-Sieg-Kreises sowie des im Vorfeld 

der Benehmensherstellung an Sie gerichteten Schreibens der Kämmerer und Kämmerinnen der Kom-

munen im Rhein-Sieg-Kreis vom 16.11.2021 auseinandergesetzt und hat den nachfolgenden Be-

schluss gefasst: 

„Der Rat der Stadt Meckenheim begrüßt die grundsätzliche Bereitschaft des Rhein-Sieg-Kreises den 

Kreisumlagesatz durch eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zu senken. 

Gleichzeitig regt der Rat an zu prüfen, inwieweit Möglichkeiten bestehen, Städte und Gemeinden, die 

ebenso von der pandemischen Lage sowie der Flutkatastrophe betroffen sind, durch weitere Konso-

lidierungsmaßnahmen, entlastet werden können." 

T: (0 22 25) 917 - 0 

   

M: stadt.meckenhelm@meckenhelm.de 
F: (0 22 25) 917 - 100 

   

Gläubigeridentinadonsnummer: 0E6700100000028057 

Kto-Nr 

 

BLZ 

  

IBAN- BIC 
047 600 267 

 

370 502 99 DE10 3705 0299 0047 6002 67 COKSDE33 
1 001 216 011 

 

370 696 27 0E22 3706 9627 1001 2160 11 GENODED1RBC 
80191000 

 

380 700 59 0E40 3807 0059 0080 1910 00 DEUTDEDK380 
21 381-509 

 

370 100 50 DE07 3701 0050 0021 3815 09 PBNKDEFF 
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Der Rat ist in seiner Beschlussfassung mehrheitlich dem Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt. 

Sechs Ratsmitgliedern votierten gegen diese Beschlussfassung, da ihnen die Reduzierung des 

Kreisumlagesatzes nicht weit genug ging. 

Auch wenn der Kreisumlagesatz durch die Nachtragssatzung gesenkt werden soll, bleibt bei der Be-

trachtung der einzelnen Aufwandspositionen doch die Überlegung ob weitere Senkungen nicht durch-

aus möglich seien. 

Wie zur Benehmensherstellung zum Doppelhaushalt 2021/2022 ausgeführt, treffen die finanziellen 

Auswirkungen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises in unterschiedlichen Ausgangssitu-

ationen und dies schon in „normalen" Haushaltsjahren. Aber gerade in den letzten beiden Jahren ist 

nicht nur der Kreis, sondern sind auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden extrem durch die 

Coronapandemie zusätzlich belastet worden; hinzu kommen die Auswirkungen der diesjährigen Un-

wetterkatastrophe im Juli in mehreren Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises. Insofern ist zwar nach-

vollziehbar, dass der Kreis für den Nachtragshaushalt zusätzliche Stellen berücksichtigt, um eine 

funktionsfähige und krisenfeste Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger und die Verantwortlich-

keiten sicherzustellen, sowie auch Risikovorsorge zu betreiben. Aber ob dies unbedingt im Umfang 

von 67 neuen Stellen (ohne Jugendamt) sein muss, bleibt dahingestellt. Immerhin belasten diese 

Kosten, auch wenn sie teilweise refinanziert werden können, über die Kreisumlage die kreisangehö-

rigen Städte und Gemeinden, die ihrerseits vor Ort ähnliche Probleme begleiten, aber durch den 

Zwang zur Haushaltskonsolidierung, dem Abschluss ihres Haushaltsicherungszeitraumes oder des 

gerade beendeten Haushaltssicherungskonzeptes nicht die Möglichkeit haben bzw. zugestanden 

wird, entsprechende Personalaufstockungen vorzunehmen ohne entsprechende Kompensationen 

aufzeigen zu können. 

In Bezug auf die Stadt Meckenheim ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Stadt kurz vor dem 

Abschluss ihres Haushaltssicherungskonzeptes steht und ihr die Verpflichtung obliegt, im Haushalts-

jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Auch wenn die Senkung des Umlagesatzes im 

Haushaltsjahr 2022 bei gleichbleibender Steuerkraft der Stadt aufgrund der beabsichtigten Senkung 

des Hebesatzes zu einer Entlastung 'bei der Kreisumlage führen wird, so steigt die finanzielle Belas-

tung in den Folgejahren aufgrund der beabsichtigten Erhöhung des Kreisumlagesatzes unter Voraus-

setzung gleichbleibender Steuerkraft erheblich und würde damit die bisherigen Konsolidierungsbe-

mühungen konterkarieren sowie die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erfordern. Insofern 

wäre es eine wertvolle Hilfe, wenn auch auf Kreisebene in den kommenden Jahren alle möglichen 

Konsolidierungsmaßnahmen und gesetzlichen Möglichkeiten, wie Isolierung der coronabedingten Be-

lastungen oder die Berücksichtigung eines „Globalen Minderaufwandes", ausgeschöpft würden, um 

eine Verstetigung des Umlagesatzes im Planungszeitraum sicherzustellen. 

Erfreulich ist, dass der Kreis dem Wunsch der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gefolgt ist, 

zu prüfen, inwieweit die ÖPNV-Verluste im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen und 

-› 
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diese für 2022 erwarteten Ertragsausfälle zu „isolieren" und damit zunächst nicht in der ÖPNV-Um-

lage Berücksichtigung finden. Insofern sind die Mehrbelastungen die im Bereich der ÖPNV-Umlage 

auf die Städte und Gemeinden umgelegt werden ursächlich in den beschlossenen Mehrverkehren 

beheimatet. Für die Stadt Meckenheim ergibt sich im Haushalt 2022 dadurch eine Mehrbelastung von 

50.000 C, die voraussichtlich aus Liquiditätskrediten finanziert werden muss. Auch hier besteht daher 

ein großes Interesse, die ÖPNV-Verluste möglichst gering zu halten, um den städtischen Haushalt 

nicht weiter zu belasten. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Hans Dieter Wirtz 
Erster Beigeordneter 
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BERGISCH SCHÖN. 

Christopher Salaske 
Kämmerer 

Fachbereich: 1-Leitung 
Zimmer: 39 (2.00) 

02245 68 -17 

02245 6810 -17 

Gemeinde Mach — Der Bürgermeister— Postfach 1120 — 53798 Mach 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
-Kämmerei-

 

Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Anhang 6 

12"7: christopher.salaske@much.de 

Aktenzeichen: HHP 2022 

Datum: 17. Dezember 2021 

Entwurf des Kreishaushalts 2022 

Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 hat der Landrat das Verfahren zur Benehmensherstellung 

gern. § 55 der Kreisordnung (Kr0) zur Festsetzung der Kreisumlage das Jahr 2022 offiziell 

eingeleitet. Mit der Einleitung wurde zudem das „Eckdatenpapier" der Kreiskämmerei übersendet, 

in dem die wesentlichen Eckdaten für den geplanten Nachtragshaushalt 2022 zusammengefasst 

sind. Die Kreisumlage ist im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 

festzusetzen. Nach § 55 Abs. 2 Kr0 haben die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises bis zum 

05.01.2022 Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. 

Allgemeine Kreisumlage sowie Mehrbelastung ÖPNV 

Die Reduzierung der Allgemeinen Kreisumlage in den Jahren 2022 — 2023 begrüße ich, wenngleich 

die Reduzierungen nicht den gewünschten und möglichen Umfang beinhaltet. Insbesondere die 

Anpassung des Stellenplans im dargestellten Maß ergibt sich trotz Mehrbelastungen in den 

dargestellten Bereichen nicht. Während die kreisangehörigen Kommunen (zumeist) mit Maß 

Stellenmehrungen in der Politik einfordern, schöpft der Kreis aus dem Vollen. Ich rege daher an, 

die Stellenplananpassungen nicht im vorgeschlagenen Maß vorzunehmen und im Sinne der 

Umlagebelastung der kreisangehörigen Kommunen geringer ausfallen zu lassen. Ebenso besteht 

weiterhin die Möglichkeit, die Ausgleichsrücklage stärker für die Senkung des Umlagesatzes 

einzusetzen. Von den zum 31.12.2020 zur Verfügung stehenden 73 Mio. € werden lediglich 
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50 Mio. € zur Deckung der Fehlbeträge eingesetzt. Hier bestehen deutliche Möglichkeiten zur 

Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in den kommenden schwierigen Haushaltsjahren. 

jugendamtsumlage 

Die Kommunen im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blicken besorgt auf die Entwicklung des 

Umlagesatzes, der i.R. des Nachtragshaushaltes 2022 angepasst werden soll. Die Anhebung des 

Umlagesatzes führt bei den betroffenen Kommunen (abhängig von den jeweils individuellen 

Umlagegrundlagen), insbesondere im Finanzplanungszeitraum zu nicht mehr verkraftbaren 

Aufwandssteigerungen von bis zu rd, 1,0 Mio. € jährlich. Die Genehmigungsfähigkeit der 

kommunalen Haushalte gerät allein hierdurch (unabhängig von anderen örtlichen Umständen) in 

Gefahr. 

Es wird konstatiert, dass der „Kostenapparat" des Kreisjugendamtes vielen Unwägbarkeiten 

unterliegt. Zudem beinhaltet der Aufgabenbereich des Jugendamtes einige Themenfelder, die nicht 

in der Steuerbarkeit des Kreises liegen. Darüber hinaus ist den Kommunen bewusst, dass eine 

auskömmliche Finanzierung der Leistungen des Kreisjugendamtes durch Bund und Land nicht 

gegeben ist. 

Dennoch möchten die Kommunen des Solidarverbundes die Forderung aus den vergangenen Jahren 

erneuern, dass dringender Handlungsbedarf gesehen wird, Möglichkeiten zu untersuchen, die in 

Betracht gezogen werden können, um die Entwicklung der Kosten und somit des Umlagesatzes zu 

stabilisieren und den Kommunen einen verlässlichere Planungsperspektive zu geben. Zur 

Bewertung der Möglichkeiten und zum besseren Verständnis des „Jugendamts-Haushaltes" wird 

es daher kurzfristig weitere Gespräche zwischen den Kommunen und dem Kreis geben. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Forderungen sehen die betroffenen Kommunen 

kurzfristigen Handlungsspielraum bei folgenden Aspekten: 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten 

Für die Hochrechnung der Umlagegrundlagen in den Finanzplanungsjahren wurden die 

Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden die 

Kostensteigerungen in den unterschiedlichen Ansätzen mit eigene Annahmen des 

Kreisjugendamtes berechnet. 

Seite 2 von 4 



Zur Einordnung der Zahlen werden seitens des Kreises weitergehende Informationen mit 

detaillierteren Aufgliederungen der Ansätze und den hinterlegten Annahmen benötigt. Wir 

verbinden hiermit die Erwartung, dass i.R. der mittelfristigen Finanzplanung mehr „im Sinne der 

Kommunen" gerechnet werden kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten 

Im Eckdatenpapier wird der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im Haushaltsplan 

entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine Organisationsuntersuchung 

des Kreisjugendamtes. Die kreisangehörigen Jugendamts-Kommunen erwarten weitergehende 

Informationen, aufgrund welcher konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden 

und wie sich dieser Bedarf im Vergleich zu anderen Jugendämtern (bspw. der kreisangehörigen 

Städte mit eigenem Jugendamt) darstellt. Darüber hinaus erkennen wir in diesem Zusammenhang 

nicht die Konsolidierungsbemühungen des Kreises und erwarten, dass sich der Kreis solidarische 

zu den Kommunen verhält, die aufgrund der haushälterischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf 

verzichten, zusätzliches Personal einzustellen, obwohl es die Aufgabenlast erfordert. 

Isolierung der „Corona-Kosten" 

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. coronabedingt. Es 

wurde ein Betrag von 0,86 Mio. € für 2022 isoliert. Es besteht die haushaltsrechtliche Möglichkeit, 

dass coronabedingte Mehraufwendungen auch in den Finanzplanungsjahren isoliert werden 

können. Insofern ist der Kreis aufgefordert, dies entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus 

stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie bedingt und ob diese Kosten ebenfalls in die Isolierung mit 

eingerechnet werden können. 
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Das Benehmen zum Nachtragshaushalt 2022 kann aus den oben aufgeführten Gründen nicht 

hergestellt werden. 

Diese Stellungnahme ist dem Rat der Gemeinde Much als Entwurf zugeleitet worden. Dieser hat in 

seiner Sitzung am 15.12.2021 die Abgabe der Stellungnahme gegenüber dem Landrat unverändert 

beschlossen. 

Für weitere Rückfragen stehe ich sowie mein Kämmerer, Herr Salaske, gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
1 

Norbert Büscher 
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Anschrift: 
Hauptstraße 78 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 

Dienststelle: 
Amt für Finanzmanagement 
Gemeindekämmerer 

Auskunft erteilt: 
Herr Hagen 

Zimmer: 107 
Telefon: 02247 303 0 
Durchwahl: 02247 303 209 
Fax: 02247 303 88 209 
Internet: http://www.nk-se.de 
Email: johannes.hagen@neunkirchen-seelscheid.de 

Datum Ihres Schreibens: 19.11.2021 

Ihr Zeichen: 20.1 

Mein Zeichen: 20 

Datum: 30.12.2021 

Anhang 7 

Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 

Eing.: 05. JAN. 2022 ®. Neunkirchen-Seelscheid 
Eine starke Gemeinde 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheld 

Die Bürgermeisterin, Postfach 1120, 53810 Neunkirchen-Seelscheid 

' '" • ;ein- r s 
Der Landrat 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Ein.: 05. .IAN, 2022

 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

0/1)11 

c; 
• r • 

Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022; 
Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

An den 

Vorzininier Dez. 1 

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19.11.2021, mit dem Sie mir die Eckdaten Ihres 

Nachtragshaushalts 2022 übersenden und zugleich das Verfahren zur Benehmensherstellung nach § 55 
Kr0 NRW einleiten. 

Der Rat der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid hat sich in seiner Sitzung am 21.12.2021 mit den Eckdaten 
befasst und folgende Beschlüsse gefasst: 

„1. Das Benehmen zur allgemeinen Kreisumlage wird hergestellt. 

2. Das Benehmen zur Jugendamtsumlage wird nicht hergestellt. Die Gemeinde fordert aufgrund der 

finanziellen Lage den Rhein-Sieg-Kreis auf, hier weitere Anstrengungen zur Entlastung der 

Kommunen zu unternehmen. 

3. Darüber hinaus 

• begrüßt der Rat, dass der Kreis einen Teil seiner Haushaltsverbesserungen aufgrund der 

positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Reduzierung der Landschaftsumlage 

zur Reduzierung des Umlagesatzes verwendet, 

• bittet er den Kreis, Möglichkeiten zu untersuchen, um die Entwicklung der Kosten und somit 

des Umlagesatzes der Jugendamtsumlage zu stabilisieren, 

• erwartet er, dass der Kreis seine Haushaltsansätze im Rahmen der mittelfristigen 

Finanzplanung mehr ,im Sinne der Kommunen' veranschlagt, 

• erwartet er, dass sich der Kreis bei der Einrichtung zusätzlicher Stellen solidarisch zu den 

Kommunen verhält, die aufgrund haushalterischer Zwänge vielfach nicht in der Lage sind, 

zusätzliches Personal einzustellen und 

• fordert er den Kreis auf, coronabedingte Mehrbelastungen einschl. Aufwendungen aus 

Stellenmehrungen auch in den Finanzplanungsjahren vollumfänglich zu isolieren." 

EÖffnunqszeiten Rathaus Konten der Gemeindekasse 

 

Institut IBAN BIC 
Mo: 06.30-12.00 und 14.00-18.00 Uhr Kreissparkasse Köln (BLZ 370 502 99) 005 000 328 DE08370502990005000328 COKSDE33 
Di. Mi und Fr: 08.30-12.00 Uhr VR-Bank Rhein-Sieg eG. (BLZ 37069520) 3100122013 . 0E05370695203100122013 GENODED1RST 

I Do: 08.30-12.00 und 14.00-16.00 Uhr 
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ir Neunkirchen-Seelscheid 
starke Gemeinde 

Mit seiner Beschlussfassung zu Nr. 3 ist der Rat damit der Beschlussempfehlung der Verwaltung gefolgt, 

welcher als Begründung u.a. die folgende, gemeinsame Stellungnahme der Kämmerer der dem 

Kreisjugendamte angehörigen Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde liegt: 

„Die Kommunen im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blicken besorgt auf die Entwicklung des 

Umlagesatzes, der i.R. des Nachtragshaushaltes 2022 angepasst werden soll. Die Anhebung des 

Umlagesatzes führt bei den betroffenen Kommunen (abhängig von den jeweils individuellen 

Umlagegrundlagen), insbesondere im Finanzplanungszeitraum zu nicht mehr verkraftbaren 

Aufwandssteigerungen von bis zu rd. 1,0 Mio. € jährlich. Die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen 

Haushalte gerät allein hierdurch (unabhängig von anderen örtlichen Umständen) in Gefahr. 

Es wird konstatiert, dass der ,Kostenapparat' des Kreisjugendamtes vielen Unwägbarkeiten unterliegt. 

Zudem beinhaltet der Aufgabenbereich des Jugendamtes einige Themenfelder, die nicht in der 

Steuerbarkeit des Kreises liegen. Darüber hinaus ist den Kommunen bewusst, dass eine auskömmliche 

Finanzierung der Leistungen des Kreisjugendamtes durch Bund und Land nicht gegeben ist. 

Dennoch möchten die Kommunen des Solidarverbundes die Forderung aus den vergangenen Jahren 

erneuern, dass dringender Handlungsbedarf gesehen wird, Möglichkeiten zu untersuchen, die in Betracht 

gezogen werden können, um die Entwicklung der Kosten und somit des Umlagesatzes zu stabilisieren und 

den Kommunen einen verlässlichere Planungsperspektive zu geben. Zur Bewertung der Möglichkeiten und 

zum besseren Verständnis des ,Jugendamts-Haushaltes' wird es daher kurzfristig weitere Gespräche 

zwischen den Kommunen und dem Kreis geben. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Forderungen sehen die betroffenen Kommunen kurzfristigen 

Handlungsspielraum bei folgenden Aspekten: 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten 

Für die Hochrechnung der Umlagegrundlagen in den Finanzplanungsjahren wurden die Orientierungsdaten 

des Landes NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Kostensteigerungen in den unterschiedlichen 

Ansätzen mit eigenen Annahmen des Kreisjugendamtes berechnet. 

Zur Einordnung der Zahlen werden seitens des Kreises weitergehende Informationen mit detaillierteren 

Aufgliederungen der Ansätze und den hinterlegten Annahmen benötigt. Wir verbinden hiermit die 

Erwartung, dass i.R. der mittelfristigen Finanzplanung mehr ,im Sinne der Kommunen' gerechnet werden 

kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten 

Im Eckdatenpapier wird der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im Haushaltsplan 

entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine Organisationsuntersuchung des 

Kreisjugendamtes. Die kreisangehörigen Jugendamts-Kommunen erwarten weitergehende Informationen, 

aufgrund welcher konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden und wie sich dieser Bedarf 

im Vergleich zu anderen Jugendämtern (bspw. der kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt) 

darstellt. Darüber hinaus erkennen wir in diesem Zusammenhang nicht die Konsolidierungsbemühungen 

des Kreises und erwarten, dass sich der Kreis solidarisch zu den Kommunen verhält, die aufgrund der 

haushalterischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf verzichten zusätzliches Personal einzustellen, obwohl es 

die Aufgabenlast erfordert. 

Seite 2 vnn 1 Li° 



Neunkirchen-Seelscheid 
Eine starke Gemeinde 

Isolierung der ,Corona-Kosten` 

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. coronabedingt. Es wurde ein 

Betrag von 0,86 Mio. € für 2022 isoliert. Es besteht die haushaltsrechtliche Möglichkeit, dass 

coronabedingte Mehraufwendungen auch in den Finanzplanungsjahren isoliert werden können. Insofern 

ist der Kreis aufgefordert, dies entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellt sich die 

grundsätzliche Frage, ob und welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die Auswirkungen der Corona-

Pandemie bedingt und. Diese Kosten können ebenfalls in die Isolierung mit eingerechnet werden." 

Ich bitte Sie daher, die vorstehenden Beschlüsse und Stellungnahmen im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu berücksichtigen. 

Herzlichen Dank. 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

Spita %Inn 

(+ 4 
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• 1-14Z_, 

Klaus Müller 

Datum 

Der Bürgermeister -53809 Ruppichteroth 

Rhein-Sieg-Kreis 

Der Landrat 

Postfach 15 51 

53705 Siegburg 

Unser Zeichen, unsere Nachricht vorn Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

Kämmerer und Leiter Fachbereich 1 

Zentrale Dienste, Ratsbüro, Finanzen 

und Schulen 

Zimmer 221 

Tel.: 0 22 95 / 4916 

Fax: 0 22 95 / 4968 

E-Mail: 

klaus.mueller@ruppichteroth.de 

Anhang 8 

- 
Zemeinrie, mappichteroth 

Der Bürgermeister 

20.1 — 19.11.2021 22.12.2021 www.ruppichteroth.de 

Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022; 

- Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung NRW — 
Telefon: 0 22 95 / 49-0 (Zentrale) 

Telefax: 0 22 95 / 4939 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 
Rathausstraße 18 

53809 Ruppichteroth 

der Rat der Gemeinde Ruppichteroth hat in seiner Sitzung am 08.12.2021 

folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: 
Besuchszeiten: 

„Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 55 Abs. 2 der Kreisord-

nung NRW zum Entwurf des Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-Sieg-

Kreises beschließt der Rat der Gemeinde folgende Stellungnahme zur 

(Neu-)Festsetzung der Kreisumlage: 

Die Kommunen im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blicken besorgt 

auf die Entwicklung des Umlagesatzes, der im Rahmen des Nachtrags-

haushaltes 2022 angepasst werden soll. Die Anhebung des Umlagesatzes 

führt bei den betroffenen Kommunen (abhängig von den jeweils indivi-

duellen Umlagegrundlagen), insbesondere im Finanzplanungszeitraum zu 

nicht mehr verkraftbaren Aufwandssteigerungen von bis zu rd. 1,0 Mio. € 

jährlich. Die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte gerät 

allein hierdurch (unabhängig von anderen örtlichen Umständen) in 

Gefahr. 

Es wird konstatiert, dass der „Kostenapparat" des Kreisjugendamtes 

vielen Unwägbarkeiten unterliegt. Zudem beinhaltet der Aufgaben-

bereich des Jugendamtes einige Themenfelder, die nicht in der Steuer-

barkeit des Kreises liegen. Darüber hinaus ist den Kommunen bewusst, 

dass eine auskömmliche Finanzierung der Leistungen des Kreisjugendam-

tes durch Bund und Land nicht gegeben ist. 

Mo. 8.30-12.00 Uhr 

Di. 8.30 —12.00 Uhr 

14.00 — 17.00 Uhr 

Mi. geschlossen 

Do. 8.30-12.00 Uhr 

14.00 —18.00 Uhr 

Fr. 8.30 — 12 00 Uhr 

Bankverbindungen: 

Kreissparkasse Köln 

(BLZ 370 502 99) 

Konto-Nr. 009 000 027 

IBAN: 0E78 3705 0299 0009 0000 27 

Swift (BIC): COKSDE33 

VR-Bank Rhein-Sieg eG 

(BLZ 370 695 20) 

Konto-Nr. 6 600 028 012 

IBAN: DE15 3706 9520 6600 0280 12 

Swift (BIC): GENODED1RST 
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Dennoch möchten die Kommunen des Solidarverbundes die Forderung aus den vergangenen 

Jahren erneuern, dass dringender Handlungsbedarf gesehen wird, Möglichkeiten zu untersuchen, 

die in Betracht gezogen werden können, um die Entwicklung der Kosten und somit des Umlage-

satzes zu stabilisieren und den Kommunen einen verlässlichere Planungsperspektive zu geben. Zur 

Bewertung der Möglichkeiten und zum besseren Verständnis des „Jugendamts-Haushaltes" wird es 

daher kurzfristig weitere Gespräche zwischen den Kommunen und dem Kreis geben. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Forderungen sehen die betroffenen Kommunen kurzfristi-

gen Handlungsspielraum bei folgenden Aspekten: 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten  

Für die Hochrechnung der Umlagegrundlagen in den Finanzplanungsjahren wurden die 

Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Kostensteige-

rungen in den unterschiedlichen Ansätzen mit eigenen Annahmen des Kreisjugendamtes berech-

net. 

Zur Einordnung der Zahlen benötigen die Kommunen vom Kreis weitergehende Informationen mit 

detaillierteren Aufgliederungen der Ansätze und den hinterlegten Annahmen. Wir verbinden hier-

mit die Erwartung, dass im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung mehr „im Sinne der Kommu-

nen" gerechnet werden kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten  

Im Eckdatenpapier wird der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im Haushaltsplan 

entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine Organisationsuntersuchung 

des Kreisjugendamtes. Die kreisangehörigen Jugendamts-Kommunen erwarten weitergehende 

Informationen, aufgrund welcher konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden 

und wie sich dieser Bedarf im Vergleich zu anderen Jugendämtern (bspw. der kreisangehörigen 

Städte mit eigenem Jugendamt) darstellt. 

Darüber hinaus erkennen wir in diesem Zusammenhang nicht die Konsolidierungsbemühungen des 

Kreises und erwarten, dass sich der Rhein-Sieg-Kreis solidarisch zu den Kommunen verhält, die auf-

grund der haushaltärischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf verzichten zusätzliches Personal ein-

zustellen, obwohl es die Aufgabenlast erfordert. 

Isolierung der „Corona-Kosten" 

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. coronabedingt. 

Es wurde ein Betrag von 0,86 Mio. € für 2022 isoliert. Es besteht die haushaltsrechtliche Möglich-

keit, dass coronabedingte Mehraufwendungen auch in den Finanzplanungsjahren isoliert werden 

können. Insofern ist der Kreis aufgefordert, dies entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus 

stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie bedingt sind. Diese Kosten können ebenfalls in die Isolierung mit 

eingerechnet werden. 
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Im Ergebnis erteilt die Gemeinde Ruppichteroth ihr Benehmen zu der vom Rhein-Sieg-Kreis 

im begleitenden Eckpunktepapier dargestellten Entwicklung der „Allgemeinen Kreisumlage".  

Bezogen auf die entsprechende Darstellung der „Jugendamtsumlage" wird das Benehmen 

versagt."  

Mit freundliche rüßen 

In Vertretun 

, 

Klaus Müller 



Rathaus 
montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 1200. Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 
montags bis freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr— 18.00 Uhr 

  

Rhein-Sieg-Kreis ; 

 

  

  

Der Bürgermeister 

 

30. Dez. 2n21 cJ;' 

1  Vorzimmer LancItat 

   

    

Dienststelle 
Fachbereich Finanzen 
Markt 1 
Auskunft erteilt: 

Herr Rupp 
Telefon (0 22 41) 243-0 Durchwahl: 381 
Telefax (0 22 41) 243-430 Durchwahl: 77381 
E-Mail-Adresse: stephan.rupp@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de  
Besuchszeiten 

Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Auoustin 

An den 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

Zimmer. 

602 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 
19.11.2021 20.1 2-ru. 17.12.2021 

Beteiligungsverfahren gern. § 55 Kr0 NRW 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

zunächst möchte ich Ihnen für die Verfahrenseinleitung nach § 55 Kr° NRW und die 
Übersendung der Informationen zum Entwurf der Nachtragssatzung 2022 des Rhein-
Sieg-Kreises danken. Zum Eckpunktepapier nehme ich gerne Stellung, möchte aber 
vorwegschicken, dass ich die Senkung des Kreisumlagesatzes 2022 um 1,2 Prozent-
punkte ausdrücklich begrüße. 

Die Stadt Sankt Augustin hat mit ihrem Nachtragshaushalt 2021 die Weichen dafür 
gesteift, dass Haushaltssicherungskonzept (HSK) ein Jahr früher als ursprünglich ge-
plant zu verlassen, nämlich mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021. Hierzu war eine 
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um insgesamt 200%-Punkte not-
wendig. Gemessen an den bisherigen Erhöhungen der Grundsteuer B war dies eine 
schmerzliche Zäsur. 

Die Haushaltssatzung der Stadt für das Jahr 2022 hat der Rat der Stadt am 
08.12.2021 verabschiedet. Auch wenn keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen 
sind, mussten erhebliche Aufwandkürzungen vorgenommen und darüber hinaus noch 
ein globaler Minderaufwand angesetzt werden, damit die Aufstellung eines neuen 
HSK vermieden werden kann. Dies hat neben erheblichen Sachaufwandskürzungen 
auch auf den angemeldeten Personalmehrbedarf zu schmerzlichen Priorisierungen 
geführt. Trotz erheblidher Aufwandskürzungen muss die Stadt in den Jahren 2022 
und 2023 Eigenkapital zur Deckung der verbleidenden Defizite in Anspruch nehmen. 
Eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes würde für die Stadt eine dringend 
notwendige Entlastung mit sich bringen. An dieser Stelle muss ich erwähnen, dass 

Bankverbindungen 

     

Öffentliche Verkehrsmittel 
Kreissparkasse Köln IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
VR-Bank Rhein-Sieg eG IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST Bonn-Rhein-Sieg 
Postbank Köln IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 Straßenbahn: 66, 67 
Steyler Bank GmbH IRAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 
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die Stadt seit Umstellung auf die Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2009 
bereits rd. 100 Mio. Euro ihres Eigenkapitals aufgebraucht hat. 

Nach Durchsicht und Bewertung der Eckdaten zum Entwurf der 1. Nachtragssatzung 
2022 sowie Ihrem Bericht im Finanzausschuss des Kreistages am 01.12.2021. komme 
ich zu dem Ergebnis, dass seitens der Stadt Sankt Augustin das Benehmen hinsicht-
lich des allgemeinen Kreisumlagesatzes nicht hergestellt werden kann. Ergänzend 
zum gemeinsamen Schreiben der Kämmererinnen der Kommunen im Rhein-Sieg-
Kreis vom 16.11.2021 möchte ich die Gründe, die zu meiner Entscheidung führen, im 
Nachfolgenden gerne näher erläutern: 

(1)Auf die verbesserten Rahmenbedingungen für den Kreishaushalt aus den hö-
heren Umlagegrund lagen sowie zusätzlichen Kreisschlüsselzuweisungen hat-
ten die Kämmerer*Innen bereits in dem oben zitierten Schreiben hingewiesen. 
In den Eckdaten zum Nachtragshaushalt wird von einem unveränderten Umla-
geaufkommen ausgegangen. Die Verbesserungen bei den Kreisschlüsselzu-
weisungen werden jedoch nicht zur Verringerung des Umlagesatzes herange-
zogen. Hier vertrete ich die Auffassung, dass auch an dieser Verbesserung die 
Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis partizipieren müssen. 

(2)In den Eckdaten wird ausgeführt, dass die erwarteten Erträge aus der Beteili-
gung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nicht im geplanten Maße er-
zielt werden können. Die geplanten Mehrerträge wurden im Haushaltsplan 
2021/2022 zur Minderung der Corona-bedingten Finanzschäden herangezo-
gen. Fallen diese nun geringer aus, muss dies bei der Isolierung Berücksichti-
gung finden und zu einem höheren außerordentlichen Ertrag führen. Die Ver-
schlechterung bei diesen Erträgen kann damit auf einfache Weise kompensiert 
werden, ohne den Kreishaushalt 2022 zusätzlich zu belasten. 

(3)Im Nachtrag 2022 sollen 67 zusätzliche Stellen eingerichtet werden. Hier er-
warte ich eine Priorisierung und zeitliche Streckung bei den Stellen, die nicht 
unmittelbar durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert sind. 

(4)Ferner erwarte ich, dass der Rhein-Sieg-Kreis durch weitere Konsolidierungs-
maßnahmen — beispielsweise durch das Ansetzen eines globalen Minderauf-
wandes — zu einer Senkung von Plandefiziten beiträgt und dabei insbesondere 
die Zielsetzung einer Verstetigung von Umlageentlastungen verfolgt. Die Er-
gebnisse der vergangenen Jahresabschlüsse zeigen, dass Defizite geplant, 
jedoch deutliche Überschüsse erzielt wurden. Nach dem oben zitierten Bericht 
im Finanzausschuss des Kreistages werden auch für das Jahr 2021 deutliche 
Verbesserungen von rd. 7 Mio. Euro erwartet. 

(5)Das geplante Defizit des Jahres 2022 soll mit dem Nachtragshaushalt um rd. 
15,8 Mio. Euro verbessert werden. Ursprünglich sollte das geplante Defizit von 
19,6 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach dem Eck-
punktepapier ist nunmehr lediglich eine Entnahme in Höhe von 3,8 Mio. Euro 
aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführung sehe ich noch einen signifikanten Spielraum 
für eine weitere Absenkung des allgemeinen Kreisumlagesatzes für das Haushalts-
jahr 2022 sowie eine Reduzierung und Verstetigung der Umlagesätze für die Finanz-
planungsjahre, was alleine durch die Berücksichtigung eines globalen Minderaufwan-
des möglich wäre. 
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Der Behandlung meiner Erwartungen im Rahmen der Beratungen über den Kreis-
haushalt sehe ich mit großem Interesse entgegen.' 

Mit freundlichem Gruß 

Dr. Max Le.  terstorf. 



KREISSTADT SIEGBURG 
Der Bürgermeister 

Rhein-S:eg-Kreis 
Der Landrat 

30. Dez. 2021 ® 

Vnr7immer Landrat  

Konten der Stadtkasse 
Kreissparkasse Köln 
Postbank Köln 
Brühler Bank eG 
Commerzbank Siegburg 
VR-Bank Rhein Sieg eG  

IBAN 
DE03 3705 0299 0001 0059 58 
DE23 3701 0050 0008 5035 01 
DE91 3706 9991 0200 3300 13 
DE14 3804 0007 0330 0977 00 
0E02 3706 9520 4100 0290 10  

SWIFT-BIC 
COKSDE33 
PBNKDEFF 
GENODED1BRL 
COBADEFFXXX 
GENODED1RST 

Anhang 10 

Postanschrift - Stadtverwaltung, 53719 Siegburg 
Hausanschrift - Stadtverwaltung, Nogenter Platz 10, 53721 Siegburg 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

C4/C) A 
/‘..\ 

7U1411 14 

21 
/ 

www.siegburg.de 

Dienststelle 
Dezernat IV 

Auskunft erteilt 
Mast 

Dienstgebäude 
Am Turm 30 

Telefon 
+49 2241 102-1333 

Telefax 
+49 2241 1029-333 

E-Mail 
Andreas.Mast@Siegburg,de 

Gläublger-ID 

0E4OZZZ00060104300 

Ihr Zelchen/Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 
19.11.2021/20.1 IV/20 29.12.2021 

Nachtragshaushalt 2022; Benehmensherstellung nach § 55 der Kreisordnung 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

zunächst bedanke ich mich für die Übersendung der Unterlagen im Rahmen der 
Benehmensherstellung zur Festlegung des Kreisumlagesatzes in Zusammenhang mit der 
Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung für 2022. 

Dem Eckpunktepapier ist zunächst zu entnehmen, dass der Kreis im Vergleich zur 
bisherigen Planung in 2022 mit einer finanziellen Verbesserung in Höhe von 16 Mio. € 
infolge erhöhter Schlüsselzuweisungen und verringerter Landschaftsumlage rechnen kann. 
Bei unverändertem Umlagesatz für die Kommunen kämen als Auswirkung der gestiegenen 
Umlagegrundlagen noch einmal rund 11,2 Mio. € hinzu. 

Die grundsätzlich vorgesehene Senkung des Umlagesatzes ist zwar zu begrüßen. Sie 
neutralisiert allerdings lediglich den Effekt aus den gestiegenen Umlagegrundlagen der 
Kommunen und führt dazu, dass deren Umlageaufkommen in 2022 auf das bisher geplante 
Volumen begrenzt wird. 

Von den Verbesserungen des Kreises aus Schlüsselzuweisungen und Landschaftsumlage 
profitieren die kreisangehörigen Kommunen also nicht einmal anteilig. 

Öffnungszelten der Verwaltung 
montags: 08.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr 
dienstags:08.00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr 
mittwochs bleibt das Rathaus für den 
Publikumsverkehr geschlossen 
donnerstags: 08:00-12.30 Uhr und 14.00-15.30 Uhr 
freitags: 08.00-12.30 Uhr 

Der Bürgerservice ist zusätzlich mittags 
durchgehend und jeden Samstag von 
10:00 - 13:00 Uhr für Sie geöffnet 

Telefon 
02241-1020 
Fax 
02241-102 284 
Internet 
www.siegburg.de 
E-Mail 
rathaus@siegburg.de 

Das Rathaus Ist rauchfreil 
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Der Bürgermeister Schreiben vom 29.12.2021 

Hinzu kommt, dass das Eckpunktöpapier aus den dargestellten Positionen „Personal", 
„Soziale Leistungen" Urid ;,'sönÜge wesentliche Veränderungen" per Saldo eine weitere 
Verbesserung in Höhe von 1,344 Mio. € aufzeigt. 

Insgesamt ergeben sich also aus Ihren dargestellten Fakten nach Senkung des 
Kreisumlagesatzes 2022 um 1,2 % noch verbleibende Gesamtverbesserungen für den 
Kreishaushalt in Höhe von rd. 17,3 Mio. €, die ausschließlich dem Planergebnis des Kreises 
gutgeschrieben werden. 

Sie verwenden das aufgezeigte Potential ausschließlich zur Reduzierung des bisher in 
2022 vorgesehenen Planverlustes von bisher 19,6 Mio. € auf nunmehr 3,6 Mio. €. Dabei 
wird völlig außer Acht gelassen, dass der ursprüngliche Planverlust den Einsatz einer in 
Vorjahren in durchaus bemerkenswerter Höhe entstandenen Ausgleichsrücklage vorsah, 
die nunmehr offensichtlich geschont werden soll. Dies ist deshalb zu kritisieren, weil die 
Ausgleichsrücklage als Folge verbesserter Jahresergebnisse im Vergleich zu den 
jeweiligen Plandaten entstanden ist und in der Rückschau zu überhöhten Umlagesätzen in 
Folge zu pessimistischer Planansätze geführt hat. 

Um es anders auszudrücken: 

Die Ausgleichsrücklage ist von den kreisangehörigen Kommunen über zu hohe 
Umlagesätze in der Vergangenheit finanziert worden. 

Daraus wiederum ist aus meiner Sicht die berechtigte Erwartungshaltung der Kommunen 
(die ja im Übrigen auch in dem gemeinsamen Schreiben aller Kämmerer formuliert worden 
ist) abzuleiten, dass diese Gelder zeitnah wieder zurückfließen und der Einsatz der 
Ausgleichsrücklage in der bisher geplanten Höhe erfolgt. Das hätte dann allerdings eine 
wesentlich stärkere Senkung der Umlage zur Folge. Würde der Kreis den bisherigen 
Planverlust bei 19,6 Mio. € belassen, dann ergäbe sich aus dem Eckpunktepapier ein 
Entlastungspotential für die Kommunen in Höhe von 15,8 Mio. €. Das entspricht bei den 
aktuellen Umlagegrundlagen einem Anteil am Umlagesatz von fast 1,7 %-Punkten. Insofern 
wäre es gegenüber den Kommunen angezeigt, diesen Spielraum zu nutzen und die 
Absenkung des Umlagesa.tzes stärker als bisher vorzusehen. 

Aus meiner Sicht beinhaltet Ihr Vorschlag zu Festlegung des Kreisumlagesatzes keine 
ausgewogene Verteilung der finanziellen Verbesserungen zwischen Kreis und Kommunen. 

Jenseits der reinen Zahlen erlauben Sie abschließend noch eine Anmerkung zum Thema 
„Personal": 

Sowohl Kreis als auch Kommunen sehen sich mit ständig wachsenden Aufgaben 
konfrontiert. Während die Kommunen die damit verbundenen Mehrkosten im Regelfall 
allerdings aus eigenen Mitteln finanzieren müssen, erfolgt dies bei der Kreisverwaltung 
durch Berücksichtigung der Mehrkosten bei der Umlage. Daraus ergibt sich nach meinem 
Verständnis eine hohe Verantwortung des Kreises, vorrangig durch strukturelle und 
organisatorische Maßnahmen zunächst einen Mehrbedarf an einer Stelle durch 
Kompensation an anderer Stelle zu decken. Bei einer Behörde in der Größenordnung des 
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Rhein-Sieg-Kreises dürfte dies sicher eher möglich sein, als bei einer kleinen 
kreisangehörigen Kommune. Zu diesem Aspekt vermisse ich allerdings eine Aussage im 
Eckpunktepapier und habe die Erwartung, dass ein Teil des Stellenmehrbedarfs durch 
interne Maßnahmen gedeckt wird. 

Zusammenfassend kann ich für die Kreisstadt Siegburg angesichts der dargestellten 
Spielräume des Kreises zur Entlastung der Kommunen das Einvernehmen gemäß § 55 der 
Kreisordnung nicht herstellen. 

Ich bitte Sie und den Kreistag im Rahmen der Beratung über den Nachtragshaushalt die 
finanzielle Situation der Kommunen verantwortungsvoll in den Blick zu nehmen und eine 
über das bisherige Maß angemessene Senkung des Umlagesatzes vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Rosemann 
Bürgermeister 
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GEMEINDE 
SWISTTAL 

DIE BÜRGERMEISTERIN 

An den 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

19.11.2021/20.1 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

mit Schreiben vom 19.11.2021 leiteten Sie das gemäß § 55 Kreisordnung NRW (Kr0) 
vorgeschriebene Verfahren zur Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
an der Festsetzung der Kreisumlagen im Nachtragshaushalt 2022 des Rhein-Sieg-Krei-
ses ein. 

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung vom 07.12.2021 sein Benehmen 
hinsichtlich der Absenkung der Allgemeinen Kreisumlage erteilt. 

Er hat die Benehmensherstellung mit den Veränderungen der Jugendamtsumlage abge-
lehnt, da nicht ersichtlich ist, 

1. wie eine Stabilisierung und Verlässlichkeit in der Entwicklung der Jugendamtsum-
lage erreicht werden kann, 

2. ob tatsächlich alle Möglichkeiten der Isolierung von coronabedingten Kosten isoliert 
wurden und 

3. wie die Übernahme der Ergebnisse aus einer externen Organisationsuntersuchung 
bezüglich der Personalentwicklung im Jugendamt hinterfragt wurde. 

Die Gemeinde Swisttal als Kommune im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blickt be-
sorgt auf die Entwicklung des Umlagesatzes, der i.R. des Nachtragshaushaltes 2022 an-
gepasst werden soll. Die Anhebung des Umlagesatzes führt in 2022 und im Finanzpla-
nungszeitraum zu nicht mehr verkraftbaren Aufwandssteigerungen von bis zu rd. 1,0 Mio. 
€ jährlich. Die Genehmigungsfähigkeit unseres aktuellen sowie der zukünftigen Haus-
halte gerät allein hierdurch in Gefahr. 

Es wird konstatiert, dass der „Kostenapparat" des Kreisjugendamtes vielen Unwägbarkei-
ten unterliegt. Zudem beinhaltet der Aufgabenbereich des Jugendamtes einige Themen-
felder, die nicht in der Steuerbarkeit des Kreises liegen. Darüber hinaus ist der Gemeinde 
bewusst, dass eine auskömmliche Finanzierung der Leistungen des Kreisjugendamtes 
durch Bund und Land nicht gegeben ist. 
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Dennoch möchte die Gemeinde Swisttal wie die übrigen Kommunen im Solidarverbund 
die Forderung aus den vergangenen Jahren erneuern, dass dringender Handlungsbedarf 
gesehen wird, Möglichkeiten zu untersuchen, die in Betracht gezogen werden können, 
um die Entwicklung der Kosten und somit des Umlagesatzes zu stabilisieren und den 
Kommunen einen verlässlichere Planungsperspektive zu geben. 

Als kurzfristigen Handlungsspielraum zur Entschärfung der Jugendamtsumlageerhöhung 
werden folgende Aspekte gesehen: 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten  
Für die Hochrechnung der Umlagegrundlagen in den Finanzplanungsjahren wurden die 
Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Kos-
tensteigerungen in den unterschiedlichen Ansätzen mit eigenen Annahmen des Kreisju-
gendamtes berechnet. Zur Einordnung der Zahlen werden seitens des Kreises weiterge-
hende Informationen mit detaillierteren Aufgliederungen der Ansätze und den hinterleg-
ten Annahmen benötigt. Wir verbinden hiermit die Erwartung, dass i.R. der mittelfristigen 
Finanzplanung mehr „im Sinne der Kommunen" gerechnet werden kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten  
Im Eckdatenpapier wir der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im Haus-
haltsplan entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine Organisati-
onsuntersuchung des Kreisjugendamtes. Wir erwarten weitergehende Informationen, 
aufgrund welcher konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden und wie 
sich dieser Bedarf im Vergleich zu anderen Jugendämtern (bspw. der kreisangehörigen 
Städte mit eigenem Jugendamt) darstellt. Darüber hinaus erkennen wir in diesem Zusam-
menhang nicht die Konsolidierungsbemühungen des Kreises und erwarten, dass sich der 
Kreis solidarische zu den kreisangehörigen Kommunen verhält, die aufgrund der haus-
hälterischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf verzichten zusätzliches Personal einzu-
stellen, obwohl es die Aufgabenlast erfordert. 

Isolierung der „Corona-Kosten"  
Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. coronabe-
dingt. Es wurde ein Betrag von 0,86 Mio. € für 2022 isoliert. Es besteht die haushaltsrecht-
liche Möglichkeit, dass coronabedingte Mehraufwendungen auch in den Finanzpla-
nungsjahren isoliert werden können. Insofern ist der Kreis aufgefordert, dies entspre-
chend zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und 
welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
bedingt sind. Diese Kosten können ebenfalls in die Isolierung mit eingerechnet werden. 

Es ist abschließend festzustellen, dass der Rhein-Sieg-Kreis durch die Absenkung der 
Allgemeinen Umlagesätze seine Spielräume zugunsten der kreisangehörigen Kommu-
nen genutzt hat, im Bereich der Jugendamtsumlage aber aus Sicht der Gemeinde Swist-
tal noch Potenziale zur Absenkung des Jugendumlagesatzes heben könnte. 

Mit freuidlichen Grüßen 

Kalkbrenner 
(Bürgermeisterin) 



STADT TROISDORF • Der Bürgermeister • Postfach 1761 • 53827 Troisdorf 

Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
Kämmerei 
Postfach 1551 

53705 Siegburg 

   

Rhein-Sieg-E-(reis 
Der Landrat 

Eing,: O. Jan. 7072 01 
Vorzimmer Lancjz!...2 

Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022 
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Anhand 12 

0 STADT TROISDORF 
::eocts Der Bürgermeister 
• 

mit Schreiben vom 19. November 2021 haben Sie Informationen zum Nachtragsentwurf 2022 
des Rhein-Sieg-Kreises in Form eines Eckdatenpapiers bereitgestellt und das Verfahren zur 
Benehmensherstellung gern. § 55 der Kreisordnung zur (Neu-)Festsetzung der Kreisumlage 
für das Jahr 2022 eingeleitet. 

Auch die Stadt Troisdorf stellt für das Jahr 2022 einen Nachtragshaushalt auf. Ein echter 
Haushaltsausgleich ist im Nachtragsentwurf weder 2022 noch im Finanzplanungszeitraum bis 
2025 möglich. Die in den Jahren 2016 bis 2019 erwirtschaftete Ausgleichsrücklage wird bereits 
2022 vollständig aufgezehrt. Dabei sind die vorgesehenen Änderungen der Kreisumlage schon 
eingeplant und es wurde eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 
bisher 590 v.H. auf 835 v.H. ab dem Haushaltsjahr 2023 beschlossen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich mich dem Apell der Kämmerinnen und Kämmerer des 
Rhein-Sieg-Kreises vom 16. November 2021 anschließen, der Finanzsituation der Kommunen 
im Rhein-Sieg-Kreis Rechnung zu tragen und eine hieran gemessene Senkung der 
Umlagesätze vorzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

4Kveg 
Alexander Biber 
Bürgermeister 
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Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
Kreiskämmerei 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 

Fachbereich 6 
Finanzen und Kasse 
Finanzverwaltung 

GEMEINDE WACHTBERG 
Der Bürgermeister 

Gemeinde Wachtberg • Rathausstraße 34 • 53343 Wachtberg 

Auskunft erteilt 
Frau Pflaumann 

Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes 2022; 
Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rat der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 07.12.2021 das Benehmen ge-
mäß § 55 Kreisordnung NRW (Kr0 NRW) für die allgemeine Kreisumlage hergestellt. Zur 
Begründung verweise ich auf das beiliegende Schreiben der Kämmerer des Rhein-Sieg-
Kreises vom 19.11.2021. 
Bezüglich der Jugendamtsumlage wurde das Benehmen nicht hergestellt. Ich verweise 
hierzu auf die beigefügte Ergänzungsvorlage zur Ratssitzung der Gemeinde Wachtberg 
vom 07.12.2021. 
Ich hoffe, dass bis zur Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 des Rhein-
Sieg-Kreises die bestehenden Fragen bezüglich der Ansatzermittlungen der Jugend-
amtsumlage geklärt und sich daraus ergebende Veränderungen in den Beratungen des 
Nachtragshaushaltes berücksichtigt werden können. 

Mt freur4llichen Grüßen 
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16. November 2021 

Rhein-Sieg-Kreis 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Kreiskämmerin Frau Udelhoven 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

sehr geehrte Frau Udelhoven, 

die Kämmerer und Kämmerinnen der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises begrüßen es, dass der Rhein-

Sieg-Kreis eine Anpassung des Kreisumlagesatzes im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung beab-

sichtigt. Die weitaus günstigeren Rahmendaten aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsge-

setz 2022, auch für den Kreis, legen dies in der Tat nahe. 

Auf Basis der bekanntgewordenen Zahlen resultiert daraus auf Seiten der für die Finanzwirtschaft Ver-

antwortlichen in den Kommunen eine Erwartungshaltung, die wir bereits vor Einleitung des Verfahrens 

zur Benehmensherstellung nach § 55 der Kreisordnung artikulieren und begründen möchten. 

Der Rhein-Sieg-Kreis erwartet im Rahmen der aktuellen Haushaltssatzung ein Aufkommen aus der 

Kreisumlage für 2022 in Höhe von 287.267.200€ bei einem Umlagesatz von 31,92 v.H.. Grundlage hierfür 

ist eine durch die Kreiskämmerei angenommene Steigerung der Umlagegrundlagen des Jahres 2021 von 

damals 895.123.562 € um 0,54% gern. Orientierungsdaten auf 899.957.229 €. Tatsächlich betragen die 

Umlagegrundlagen gern. der aktuellen Modellrechnung nun aber 934.842.348€. Bei unverändertem Um-

lagesatz entstünde infolgedessen für das Haushaltsjahr 2022 ein Aufkommen aus der Kreisumlage von 

298.395.932 € und damit 11.128.732€ mehr als erwartet. 

Hinzu kommt der bereits feststehende Mehrertrag von 12,67 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen des 

Landes, so dass sich die Verbesserung des Kreishaushaltes allein bei diesen beiden vorgenannten Positio-

nen auf rd. 23,8 Mio. € beläuft. Mit der nach unserer Kenntnis darüber hinaus in Aussicht stehenden Ab-

senkung der Landschaftsumlage in 2022, wird der Kreis damit schätzungsweise rd. 25,0 Mio. € Mehrer-

träge generieren können. 

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass aus diesen Mehrerträgen auch unvermeidbare zusätzliche Auf-

wendungen zu finanzieren sein werden. Es ist jedoch genauso zwingend notwendig, dass ein Teil der 

Mehrerträge den kreisangehörigen Kommunen zugutekommen muss. Nicht zuletzt durch die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe ist in den meisten Kommunen die finanzielle Lage wei-

terhin angespannt. Die in den letzten Jahren schmerzlich umgesetzten Konsolidierungsprozesse in den 

Kommunalhaushalten drohen teilweise wieder obsolet zu werden. 

Schon die Beibehaltung des ursprünglich geplanten Aufkommens der Kreisumlage in einem Volumen von 

287.267.200€ würde eine Senkung des Umlagesatzes um 1,19 % auf 30,73 v.H. nach sich ziehen. Mit die-

ser Rechenmethode würden sich die höheren Schlüsselzuweisungen und die gesunkene Landschaftsver-

bandsumlage jedoch allein und ausschließlich im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen. 

Dies ist aus unserer Sicht allerdings nicht sachgerecht. Wir sind der Meinung, dass die Kommunen zumin-

dest in Teilen von den verbesserten Rahmenbedingungen des Kreises partizipieren müssen und ein Teil 

der erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes für eine Senkung des Umlagesatzes verwendet wird. Eine 

in diesem Sinne solidarische Haltung des Kreises gegenüber seinen Mitgliedskommunen ist aus unserer 

Sicht ein Gebot für das „Zusammenstehen" der kommunalen Familie. 
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Für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2023 ff., vertrauen wir darauf, dass die neuen Um-

 

lagegrundlagen auch in der Fortschreibung der Finanzplanung ihren Niederschlag finden und sich auf die 

Umlagesätze der Jahre 2023 bis 2025 entsprechend positiv auswirken werden. 

Wir appellieren an Sie, der Finanzsituation der Kommunen im Sinne der dargelegten Erwägungen ausrei-

chend Rechnung zu tragen und eine sachgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel zwischen Kreis und 

Kommunen durch eine angemessene Senkung der Umlagesätze sicher zu stellen. 

Für die Kämmerinnen und Kämmerer der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises 

gez. 

Nico Heinrich Eva-Maria Weber 

Kämmerer Gemeinde Alfter Kämmerin Stadt Hennef 
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Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 9 öffentliche Sitzung des Rates am 07.12.2021  
zur Vorlage 20-25/0418  

Stellungnahme der Kämmerer des Rhein-Sieg-Kreises zur Benehmensherstellunq 
zum Entwurf des Nachtragshaushaltes 2022 des Rhein-Sieg-Kreises  
hier: Jugendamtsumlage  

Die Kommunen im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blicken besorgt auf die 
Entwicklung des Umlagesatzes, der i.R. des Nachtragshaushaltes 2022 angepasst 
werden soll. Die Anhebung des Umlagesatzes führt bei den betroffenen Kommunen 
(abhängig von den jeweils individuellen Umlagegrundlagen), insbesondere im 
Finanzplanungszeitraum zu nicht mehr verkraftbaren Aufwandssteigerungen von bis 
zu rd. 1,0 Mio. € jährlich. Die Genehmigungsfähigkeit der kommunalen Haushalte 
gerät allein hierdurch (unabhängig von anderen örtlichen Umständen) in Gefahr. 
Es wird konstatiert, dass der „Kostenapparat" des Kreisjugendamtes vielen 
Unwägbarkeiten unterliegt. Zudem beinhaltet der Aufgabenbereich des Jugendamtes 
einige Themenfelder, die nicht in der Steuerbarkeit des Kreises liegen. Darüber 
hinaus ist den Kommunen bewusst, dass eine auskömmliche Finanzierung der 
Leistungen des Kreisjugendamtes durch Bund und Land nicht gegeben ist. 

Dennoch möchten die Kommunen des Solidarverbundes die Forderung aus den 
vergangenen Jahren erneuern, dass dringender Handlungsbedarf gesehen wird, 
Möglichkeiten zu untersuchen, die in Betracht gezogen werden können, um die 
Entwicklung der Kosten und somit des Umlagesatzes zu stabilisieren und den 
Kommunen eine verlässlichere Planungsperspektive zu geben. Zur Bewertung der 
Möglichkeiten und zum besseren Verständnis des „Jugendamts-Haushaltes" wird es 
daher kurzfristig weitere Gespräche zwischen den Kommunen und dem Kreis geben. 

Unabhängig von diesen grundsätzlichen Forderungen sehen die betroffenen 
Kommunen kurzfristigen Handlungsspielraum bei folgenden Aspekten: 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten  
Für die Hochrechnung der Umlagegrundlagen in den Finanzplanungsjahren wurden 
die Orientierungsdaten des Landes NRW zugrunde gelegt. Darüber hinaus wurden 
die Kostensteigerungen in den unterschiedlichen Ansätzen mit eigenen Annahmen 
des Kreisjugendamtes berechnet. 

Zur Einordnung der Zahlen werden seitens des Kreises weitergehende Informationen 
mit detaillierteren Aufgliederungen der Ansätze und den hinterlegten Annahmen 
benötigt. Wir verbinden hiermit die Erwartung, dass i.R. der mittelfristigen 
Finanzplanung mehr „im Sinne der Kommunen" gerechnet werden kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten  

Im Eckdatenpapier wird der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im 
Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine 
Organisationsuntersuchung des Kreisjugendamtes. Die kreisangehörigen 
Jugendamts-Kommunen erwarten weitergehende Informationen, aufgrund welcher 
konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden und wie sich dieser 
Bedarf im Vergleich zu anderen Jugendämtern (bspw. der kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt) darstellt. Darüber hinaus erkennen wir in diesem 
Zusammenhang nicht die Konsolidierungsbemühungen des Kreises und erwarten, 



dass sich der Kreis solidarisch zu den Kommunen verhält, die aufgrund der 
haushaltärischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf verzichten, zusätzliches Personal 
einzustellen, obwohl es die Aufgabenlast erfordert. 

Isolierung der „Corona-Kosten" 

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. 
coronabedingt. Es wurde ein Betrag von 0,86 Mio. E für 2022 isoliert. Es besteht die 
haushaltsrechtliche Möglichkeit, dass coronabedingte Mehraufwendungen auch in 
den Finanzplanungsjahren isoliert werden können. Insofern ist der Kreis aufgefordert, 
dies entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche 
Frage, ob und welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie bedingt sind. Diese Kosten können ebenfalls in die Isolierung mit 
eingerechnet werden. 

Der Rat der Gemeinde Wachtberg fasst im Rahmen der Benehmensherstellung 
bezüglich der Jugendamtsumlage daher folgenden Beschluss: 

Der Rat der Gemeinde Wachtberg schließt sich den vorgenannten Ausführungen der 
Kämmerer des Rhein-Sieg-Kreises bezüglich der Jugendamtsumlage an und versagt 
die Benehmensherstellung gemäß § 55 Kreisordnung NRW. 

5? 



Anhang 14 

Gemeinde Windeck 
Die Bürgermeisterin 

Fachbereich 1 

Finanzwesen 

12102292.601.0 
Tel.: (101- IN. 

Fax 601- 291 

Auskunft erteilt; 
Petra Sonntag 21. 22 

e Malt-Min-Atz: 
netrltAnlIntatt@gemeinde-w.ndeck.de 

 

t, ottanzerlia: Gemolndo WInded. Pulaach U40. 51554 Windeck 

Rhein-Sieg-Kreis 

Der Landrat 

Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 
Dienerebande: 
Rinbau...1 
Rathäusw. 12 
51570 Windeck 

Girleende Ar briau eit will Tedirltaybelt. 

Varhetige ormlnähitnache 

Internet: 
www.itemnintle-windeck.de . 

Aktenteichen I Wutdeck Hosbach. 04.01.2022 

Benehmensherstellung gern. $ 55 Krelsordnung zur Festsetzung der Kreisumlage 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am Montag, den 13.12.2021 folgenden Be-

schluss gefasst: 

„Der Rat der•Gemeinde Windeck stellt das Benehmen zum geplanten Satz der allgemeinen Kreisumla-

ge 2022 her. Zum geplanten Umlagesatz der Jugendamtsumlage stellt er das Benehmen nicht her" 

Für den gerade In der Aufstellung befindlichen Gemeindehaushalt ergeben aus beiden Umlagen fol 

sende Auswirkungen auf die Planungsjahre bis 2025: 

 

Umlagegrundlagen I Änderung Umlagesatz I Verbesserung (-)/Verschlechterung (+) 

1_ Allg. KU JU I Allg. KU JU I Gesamt 

2022 29.747.216C I - 1,20v. hl. ; + 0,37 v. H. -356.967€ +110.065C ; -246.902€ 

2023 

2024 

28.842.295 C I 

30.189.078 C 1 

- 0,62V. H. L 4- 2,04v, H.1 -184.433 C +606.843 C 422.410€ 

+ 0,22 v. H. 1 + 1,97v. H. I +65.444 C +586.020 C 651.464 C 

2025 30.227.028 C +0,45v. H. I +2,37 v. H. I +133.862 C 705.009€ 838.871 C 

Die Kämmerer der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises die dem Kreisjugendamt angehören, haben zu 

dem Papier folgende vorläufige Stellungnahme erarbeitet, welchem sich der Rat der Gemeinde Win-

deck vollumfänglich anschließt: 

Die Kommunen im Solidarverbund des Kreisjugendamtes blicken besorgt auf die Entwicklung des 

Umlagesatzes, der I. R. des Nachtragshaushaltes 2022 angepasst wei den soll. Die. Anhebung des Um-

lagesatzes führt bei den Kommunen, insbesondere im Finanzplanungszeitraum zu nicht mehr ver-
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kraftbaren Aufwandssteigerungen, die dazu führen, dass die Genehmigungsfähigkeit der kommuna-

len Haushalte in Gefahr gerät. Es wird konstatiert, dass der „Kostenapparat" des Kreisjugendamtes 

vielen Unwägbarkeiten unterliegt. Zudem beinhaltet der Aufgabenbereich des Jugendamtes einige 

Themenfelder, die nicht in der Steuerbarkeit des Kreises liegen. Den Kommunen ist bewusst, dass 

eine auskömmliche Finanzierung der Leistungen des Kreisjugendamtes durch Bund und Land nicht 

gegeben ist. 

Dennoch möchten wir unsere Forderung aus den vergangenen Jahren erneuern, dass wir dringenden 

Handlungsbedarf sehen, Möglichkeiten zu untersuchen, die in Betracht gezogen werden können, um 

die Entwicklung der Kosten und somit des Urnlagesatzes zu stabilisieren und somit den Kommunen 

einen verlässlichere Planungsperspektive zu geben. 

Umgang mit der Hochrechnung der Daten 

Für die Hochrechnung der Kosten in den Finanzplanungsjahren wurden die Orientierungsdaten des 

Landes NRW zugrunde gelegt. Wir benötigen hier seitens des Kreises weitergehende Informationen, 

ob i.R. der mittelfristigen Finanzplanung mehr „im Sinne der Kommunen" gerechnet werden kann. 

Entwicklung der Stellenanteile und Personalkosten 

Im Eckdatenpapier wir der Bedarf von 10 zusätzlichen Stellen beschrieben und im Haushaltsplan 

entsprechend berücksichtigt. Der Mehrbedarf ergibt sich durch eine Organisationsuntersuchung des 

Kreisjugendamtes. Die kreisangehörigen Jugendamts-Kommunen erwarten weitergehende Informa-

tionen aufgrund welcher konkreten Bedarfe die zusätzlichen Stellen notwendig werden. Darüber 

hinaus erkennen wir in diesem Zusammenhang nicht die Konsolidierungsbemühungen des Kreises 

und erwarten, dass sich der Kreis solidarisch zu den Kommunen verhält, die aufgrund der haushaltä-

rischen Zwänge ebenfalls vielfach darauf verzichten zusätzliches Personal einzustellen, obwohl es die 

Aufgabenlast erfordert. 

Isolierung der „Corona-Kosten" 

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen sind die Aufwandssteigerungen z.T. coronabedingt.Es 

wurde ein Betrag von 0,86 Mio. für 2022 isoliert, Es besteht die haushaltsrechtliche Möglichkeit, 

dass coronabedingte Mehraufwendungen auch in den Finanzplanungsjahren isoliert werden können. 

Insofern ist der Kreis aufgefordert, dies entsprechend zu berücksichtigen. Darüber hinaus stellt sich 

die grundsätzliche Frage, ob und welche der zusätzlichen Stellenanteile durch die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie bedingt sind. Diese Kosten können ebenfalls in die Isolierung mit eingerechnet 

werden. 

Im Auftrag 

Sonntag 

1(-) 
• 

Kämmerin 

2 

GO 



Anhang 15 

Kämmerer und Kämmerinnen der Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis 
:27,2i;.7ifT-J c/o Gemeinde Alfter • Nico Heinrich • Am Rathaus 7 • 53347 Alfter 

nico.heinrich@alfter.de • 0228 / 6484150 16. November 2021 

Rhein-Sieg-Kreis 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Kreiskämmerin Frau Udelhoven 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

sehr geehrte Frau Udelhoven, 

die Kämmerer und Kämmerinnen der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises begrüßen es, dass der Rhein-

Sieg-Kreis eine Anpassung des Kreisumlagesatzes im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung beab-

sichtigt. Die weitaus günstigeren Rahmendaten aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsge-

setz 2022, auch für den Kreis, legen dies in der Tat nahe. 

Auf Basis der bekanntgewordenen Zahlen resultiert daraus auf Seiten der für die Finanzwirtschaft Ver-

antwortlichen in den Kommunen eine Erwartungshaltung, die wir bereits vor Einleitung des Verfahrens 

zur Benehmensherstellung nach 555 der Kreisordnung artikulieren und begründen möchten. 

Der Rhein-Sieg-Kreis erwartet im Rahmen der aktuellen Haushaltssatzung ein Aufkommen aus der 

Kreisumlage für 2022 in Höhe von 287.267.200€ bei einem Umlagesatz von 31,92 v.H.. Grundlage hierfür 

ist eine durch die Kreiskämmerei angenommene Steigerung der Umlagegrundlagen des Jahres 2021 von 

damals 895.123.562 € um 0,54% gern. Orientierungsdaten auf 899.957.229 €. Tatsächlich betragen die 

Umlagegrundlagen gern. der aktuellen Modellrechnung nun aber 934.842.348€. Bei unverändertem Um-

lagesatz entstünde infolgedessen für das Haushaltsjahr 2022 ein Aufkommen aus der Kreisumlage von 

298.395.932€ und damit 11.128.732€ mehr als erwartet. 

Hinzu kommt der bereits feststehende Mehrertrag von 12,67 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen des 

Landes, so dass sich die Verbesserung des Kreishaushaltes allein bei diesen beiden vorgenannten Positio-

nen auf rd. 23,8 Mio. € beläuft. Mit der nach unserer Kenntnis darüber hinaus in Aussicht stehenden Ab-

senkung der Landschaftsumlage in 2022, wird der Kreis damit schätzungsweise rd. 25,0 Mio. € Mehrer-

träge generieren können. 

Selbstverständlich ist uns bewusst, dass aus diesen Mehrerträgen auch unvermeidbare zusätzliche Auf-

wendungen zu finanzieren sein werden. Es ist jedoch genauso zwingend notwendig, dass ein Teil der 

Mehrerträge den kreisangehörigen Kommunen zugutekommen muss. Nicht zuletzt durch die Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe ist in den meisten Kommunen die finanzielle Lage wei-

terhin angespannt. Die in den letzten Jahren schmerzlich umgesetzten Konsolidierungsprozesse in den 

Kommunalhaushalten drohen teilweise wieder obsolet zu werden. 

Schon die Beibehaltung des ursprünglich geplanten Aufkommens der Kreisumlage in einem Volumen von 

287.267.200€ würde eine Senkung des Umlagesatzes um 1,19% auf 30,73 v.H. nach sich ziehen. Mit die-

ser Rechenmethode würden sich die höheren Schlüsselzuweisungen und die gesunkene Landschaftsver-

bandsumlage jedoch allein und ausschließlich im Kreishaushalt positiv bemerkbar machen. 

Dies ist aus unserer Sicht allerdings nicht sachgerecht. Wir sind der Meinung, dass die Kommunen zumin-

dest in Teilen von den verbesserten Rahmenbedingungen des Kreises partizipieren müssen und ein Teil 

der erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes für eine Senkung des Umlagesatzes verwendet wird. Eine 

in diesem Sinne solidarische Haltung des Kreises gegenüber seinen Mitgliedskommunen ist aus unserer 

Sicht ein Gebot für das „Zusammenstehen der kommunalen Familie. 
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Kämmerer und Kämmerinnen der Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis 
c/o Gemeinde Alfter • Nico Heinrich • Am Rathaus 7 - 53347 Alfter 
nico.heinrich@alfter.de • 0228 / 6484150 16. November 2021 

Für die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2023 ff., vertrauen wir darauf, dass die neuen Um-

lagegrundlagen auch in der Fortschreibung der Finanzplanung ihren Niederschlag finden und sich auf die 

Umlagesätze der Jahre 2023 bis 2025 entsprechend positiv auswirken werden. 

Wir appellieren an Sie, der Finanzsituation der Kommunen im Sinne der dargelegten Erwägungen ausrei-
chend Rechnung zu tragen und eine sachgerechte Verteilung der zusätzlichen Mittel zwischen Kreis und 

Kommunen durch eine angemessene Senkung der Umlagesätze sicher zustellen. 

Für die Kämmerinnen und Kämmerer der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises 

gez. 

Nico Heinrich Eva-Maria Weber 

Kämmerer Gemeinde Alfter Kämmerin Stadt Hennef 
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1 Beratung des Entwurfs der Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit 
Nachtragshaushaltsplan und Anlagen 

Tagesordnungs-

punkt 

RHEIN-SIEG-KREIS ANLAGE 6 
DER LANDRAT zu TO.-Pkt. 6,2)  

20.1 - Kämmerei 10.03.2022 

Beschlussvorlage 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 

Gremium Datum Zuständigkeit 1 
Finanzausschuss 23.03.2022 Vorberatung 

Kreisausschuss 28.03.2022 Vorberatung _ 
Kreistag 31.03.2022 Entscheidung _ 

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgenden Beschluss 

vorzuschlagen: 

„Der Kreistag beschließt, der von der Verwaltung im Entwurf vorgelegten 
Nachtragshaushaltssatzung 2022 mit Nachtragshaushaltsplan und Anlagen unter 
Berücksichtigung der sich aus den Beratungen im Finanzausschuss ergebenden 
Veränderungen zuzustimmen." 

Erläuterungen: 

Gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW in Verbindung mit §§ 81 Abs. 1 und 80 Abs. 4 

Gemeindeordnung NRW hat der Kreistag den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 

mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. 

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde allen Kreistagsabgeordneten 

mit Schreiben vom 19.01.2022 zugeleitet. 

Die Änderungsliste der Verwaltung (Anhang 1) sowie die Übersicht mit den 



Änderungsvorschlägen der Fraktionen und Fachausschüsse (Anhang 2) ist beigefügt. 

Um Beratung wird gebeten. 

Im Auftrag 

(Udelhoven) 

Zur Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2022 

Anhang: 

1 — Änderungsliste der Verwaltung 

2 — Übersicht mit den Änderungsvorschlägen der Fraktionen und der Fachausschüsse 



Rhein-Sieg-Kreis Siegburg, den 14.03.2022 

Der Landrat 

Amt für Finanzwesen 

Änderungsliste dler Verwaltung 
zum Nachtragshaushaltsentwurf 2022 

Produkt! Projekt! Kostenstelle Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Erläul:erung 

Ziffer Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 

2022 2023 2024 2025 

E E E E 

Legende: Positionen Kreisumlage Mehrbelastung öPNV 

Ergebnisplan 

0.22.20 Beteiligungen + 710.000 - 14.200 Verlustausgleich für interlokale Verkehre Stadt Köln 
(KVB): außerordentliche Erträge aus der Isolation 
coronabedingter Effekte (Abschreibung über 50 
Jahre ab 2025) 

- 446.000 Höherer Verlustausgleich Kreisholding/RSVG wegen 
steigender Verkehrsverluste, gegenläufig 
Verbesserungen GWG 

0.38.30 Gefahrenabwehr, Koordinierende Covid Impfeinheit -181.600 Die Kostenerstattung für die Koordinierende Covid 
(KoCi) Impfeinheit (KoCi) für das Jahr 2021 konnte -anders 

als erwartet- bereits im Haushaltsjahr 2021 
vereinnahmt werden. 

Sachkostenerstattung Land + 1.849.100 Die Koordinierende Covid Impfeinheit soll für das 

Personalkostenerstattung + 400.000 gesamte Jahr 2022 die Arbeit fortführen. Die Kosten 

Aufwendungen (div. Konten) -1.849.100 werden vom Land erstattet. 

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen Der Haushalt 2022 enthält 750 TE Personalaufwand 
im Zusammenhang mil der Bekämpfung des 

Personalkostenerstaltung Land + 700.000 
Coronavirus. Der Betrag wurde über ao. Ertrag in die 

Außerordentlicher Ertrag Coronaisolation - 700.000 Coronaisolation einbezogen. 
Das Land gewährt in 2022 nun eine Förderung i.H. 
700 TE zu den Personalaufwendungen. Die 
Veranschlagung des ao. Ertrag reduziert sich dem 
entsprechend. 

0.91.10 Kreisschlüsselzuweisungen -40.000 - 39.000 - 41.000 -43.000 Festsetzung GFG 2022 
Kreisumlage Mehrbelastung OPNV -92.000 + 7.100 Die außerordentlichen Erträge zur Isolation 

coronabedingter Effekte im Bereich der 
Schienenverkehrsverluste (KVB, siehe oben) führen 
im Umfang von 50% zu einer Reduzierung der ÖPNVi 
Umlage um 355 TE. 

Gegenläufig sind die höheren Verkehrsverluste für 
Busverkehre (s. o., im Verlustausgleich Kreisholding 
enthalten) zu 55% über die oPNV-Umlage zu 
finanzieren (+ 263 TE). 

Kostenerstattungen aus dem Wiederaufbaufonds + 875.000 Für Aufwendungen und Schäden im Zusammenhang 
mit dem Flutereignis im Juli 2021 erwartet der Rhein-
Sieg-Kreis in 2022 eine Erstattung des Landes aus 
dem VViederaufbaufonds. 

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-): + 1.225.400 -39.000 -41.000 -50100 

(Stand Ergebnishaushalt danach: + 562.054 -17.180.266 - 10.029.642 - 10.744.198 
unter Berücksichtigung der Unterdeckung
im NHH-Entwurf) 

Finanzplan -Investitionen-

 

0.90.20 REACT Naturpark Siebengebirge + 190.000 Einführung eines nachhaltigen und digitalen 
Besuchermanagements im Naturpark Siegengebirge 

- 190.000 durch Einbindung moderener Infrastrukturen, 
Maßnahme zu 100% durch EFRE Mittel gefördert. 

VerbesserungNerschlechterung: 
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1 CDU/ 
GRÜNE 

0.66.20 Wasser -47.900 -95.700 -97.600 -99.600 1.Einrichtung zusätzliche Stelle für die Erstellung von 
Starkregenkarten und Gefahrenkarten für Gewässer 
dritter Ordnung in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen, bestehende oder beauftragte kommunale 
Starkregenkarten sind zu integrieren. 

2.Ausschreibung der Stelle vor Genehmigung des 
Nachtrags, vorl. Finanzierung aus dem Personaletat 

3.Erstellung eines gemeinsamen Konzepts mit den 
Kommunen des Kreises 

2 UmwA 0.66.20 Wasser 100.000 
-200.000 

-67.000 -137.000 

100.000 
-200.000 

-140.000 -143.000 

1.Deckung der Sachkosten für die Erarbeitung einer 
kreisweiten Starkregenkarte inkl. 50% 
Landesförderung (2022 Starkregenkarten und 
Risikoananlyse, 2024 Handlungskonzepte) 

2.Zwei zusätzliche Stellen E 9b für eine verstärkte 
Gewässeraufsicht in der unteren Wasserbehörde. Die 
Besetzung einer der beiden Stellen steht unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch den 
Personalausschuss. 

3 AWDT 0.90.11 Regionale Kooperationen -21.900 -32.800 -33.400 -34.100 Fortführung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf, 
Berücksichtigung einer zusätzlichen El 1-Stelle im 
Stellenplan 

1. und 2. 1 
beschlossen, 
einstimmig; 3. 
zurückgestellt, 
UmwA 31.01.2022 

1. und 2. 
beschlossen, 
einstimmig 
PA 14.02.2022 

2 

beschlossen, 3 
einstimmig 
AVVDT 07.02.22 

Rhein-Sieg-Kreis 14.03.2022 
Der Landrat 

Amt für Finanzwesen Bisher vorliegende Anträge der Fraktionen, Kreistagsabgeordneten und Empfehlungen der Fachausschüsse zum Nachtragshaushalt-Entwurf 2022 

Lfd. Antrags- Produkt / Kostenstelle Verbesserung t+) / Verschlechterung (4 Erläuterung Entscheidung/ Entscheidung/ Lfd.1 
Nr. fraktion / Bezifferung Bezeichnung Abstimmungs- Abstimmungs- Nr. 

Ausschuss/ Hj. 2022 Hj. 2023 Hj. 2024 Hj. 2025 ergebnis im ergebnis im 

KT.-Abg E Fachausschuss Finanzausschuss 
(23.03.2022) 

Ergebnisplan -allgemein-

 

mit cl. Stellenplan 
beschlossen, einst. 
bei Enth. SPD und 
AID 
PA 14.02.22 

Lt 
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Lfd. Antrags- Produkt / Kostenstelle Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Erläuterung Entscheidung/ Entscheidung/ Lfd. 
Nr. fraktion / Bezifferung Bezeichnung Abstimmungs- Abstimmungs- Nr. 

Ausschuss/ Hj. 2022 Hj. 2023 Hj. 2024 Hj. 2025 ergebnis im ergebnis im 
KT.-Abg € E E E Fachausschuss Finanzausschuss 

(23.03.2022) 

4 SPD diverse -9.444.000 

-2.000.000 

1.Kreisumlagesenkung für 2022 auf 29,71 v.H. 
(Senkung um 2,21 %-Punkte) 
2.Stärkung der Schulsozialarbeit 

3.Verwaltung wird aufgefordert, spätestens zum 
nächsten Haushalt einen Vorschlag zum Umgang mit 
dem Überschuss aus dem Jahr 2020 vorzulegen. 

4 

5 CDU/ diverse 
GRÜNFJFDP 

Betrag ergibt 
sich aus 
vorhergehen-

 

den 
Beschlüssen, 
s. Erläuterung 
rechts 

Fundierte Senkung der Kreisumlage: 

Im Nachtragsentwurf enthaltene, saldierte 
Verbesserungen im Ergebnisplan gegenüber dem 
Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt (11,4 Mio. €) 
sollen unter Berücksichtigung sich bis zur 
Verabschiedung des Nachtragshaushalts ggf. 
ergebender weiterer Veränderungen zur Senkung der 
Kreisumlage genutzt werden. Der Einsatz der 
Ausgleichsrücklage erfolgt wie im Eckdatenpapier 
vorgesehen i. 1-1. v. 49,9 Mio. € im Zeitraum 2022 bis 
2025. 

5 

Seite 2 



 

Z,K. lg.. 

CDU-Kreistagsfraktion Rhein-Sieg DIE GRÜNEN 

An den 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Herrn Sebastian Schuster 
Kreishaus 

53721 Siegburg 

TCG/Q4a c2 ,2 

1—RREISTAGSBÜRO 
EINGANG 

.1, lan. 2022. 

..................... 

17.01.2022 

  

nachrichtlich:  

Fraktionen/Gruppen 

Antrag 

 

Die Fraktionen von CDU und DIE GRÜNEN beantragen zur Behandlung im Umweltausschuss 

am 31.01.2022: 

1. Die Verwaltung stellt im Nachtragshaushalt 2021/2022 die Mittel für eine Stelle -Ingeni-

eur/in (E 12) für das Amt für Umwelt und Naturschutz im Bereich Gewässer und Boden-

schutz ein und ergänzt den Stellenplan entsprechend. Aufgabe der neuen Stelle ist die Er-

stellung von Starkregenkarten und Gefahrenkarten für die Gewässer dritter Ordnung im 

Rhein-Sieg-Kreis in Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen. 

2. Die Ausschreibung der Stelle soll bereits vor Genehmigung des Nachtragshaushalts erfol-

gen und gegebenenfalls aus dem laufenden Personaletat finanziert werden. 

3. Die Verwaltung erstellt zusammen mit den Kommunen im Kreis ein Konzept für die kurz-

fristige Überprüfung der Gewässer im Kreisgebiet, insbesondere der Gewässer der dritten 

Ordnung. Im weiteren Verlauf sollen zusammen Mit den Kommunen Maßnahmenvor-

schläge für technischen Hochwasserschutz erarbeitet und für notwendige Kontrollen und 

wasserrechtliche Maßnahmen vorgelegt werden, mit denen problematische bauliche An-

lagen und Einrichtungen überprüft werden sollen. 

Begründung 

Die zunehmenden Starkregenereignisse haben deutlich gemacht, dass Starkregengefahrenkarten 

als Orientierungsmittel immer wichtiger werden. Um die Kommunen dabei zu entlasten und 

Synergieeffekte zu erzielen, soll dieses vom Kreis koordiniert und gesteuert werden. Es wird er-

wartet, dass es dadurch auch zu deutlichen Kosteneinsparungen kommen wird. Dieses ist mit dem 

bestehenden Personal kurzfristig nicht zu schaffen, daher soll hierfür eine weitere Stelle eingerich-

tet und auch Fremdvergaben vorgesehen werden. 

Geschäftsstellen: Kaiser-Wilhelm-Platz 1 -Kreishaus- 53721 Siegburg-
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Die Erarbeitung einer kreisweiten Starkregenkarte wird 3-4 Jahre in Anspruch nehmen und durch 
das Land NRW gefördert. In dieser Zeit werden intensive Abstimmungen mit den Kommunen und 
Fachstellen notwendig sein sowie eine Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung des Verfahrens. 

In einer weiteren Säule müssen die Gewässer begangen und Problemstellen beseitigt werden. Die 
Flut im Juli hat leider gezeigt, dass auch illegale Bauten und Einrichtungen in unmittelbarer Nähe 
zu Gewässern zerstört und abgeschwemmt wurden und dann durch Verstopfung am jeweils nächs-
ten Engpass (Brücken, Durchlässe etc.) zusätzliche Flächen überschwemmt haben. 

Um das zu vermeiden, muss künftig die Untere Wasserbehörde aktiver werden. Zusammen mit 

den Kommunen muss ein Konzept aufgestellt werden, wie die Begehungen und Ermittlung der 

Problemstellen umgesetzt werden kann. Hier sind die Kommunen im Kreisgebiet unterschiedlich 

aufgestellt und mit Hilfe des Konzepts soll festgestellt werden, wie dies im Interesse der Kommu-

nen am besten realisiert werden kann und eine dauerhafte Überwachung der Gewässer sicher-

gestellt werden kann. Es soll mit den Kommunen abgestimmt werden, welche Unterstützung kon-

kret vom Kreis erwartet und benötigt wird, wobei davon auszugehen ist, dass dieser Bedarf bei 

den Kommunen unterschiedlich sein wird. 

Sobald dieses Konzept vorliegt, muss ermittelt werden, welcher personelle Aufwand für den Kreis 

erforderlich ist und wie die personellen Ressourcen kurzfristig bereitgestellt werden können. Ziel 

muss es sein, bereits in diesem Jahr im ersten Halbjahr damit zu beginnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Torsten Bieber Ingo Steiner 

Monika Grünewald Lisa Anschütz 

Marcus Kitz Horst Becker 

f. d. R. Eva Weiler 
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oaceoeogOaa0000goeg000lpeg.0200J An den Landrat 

des Rhein-Sieg-Kreis 

Herrn Sebastian Schuster 

SPD 
Kreistaesfraktion 

74" A4. 

RHEIN 
'SIEG 

nachrichtlich 
Fraktionen 

19.11.2021 

Antrag zum Kreisausschuss und Kreistag: 

Finanzielle Spielräume nutzen — Kreisumlage senken — Schulsozialarbeit finanzieren 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

die SPD — Kreistagsfraktion beantragt nachfolgende Beschlüsse im Kreisausschuss und 

Kreistag zu fassen und diese als Grundlage für den Nachtragshaushalt 2022 zu machen: 

1. Die Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 29,71 v.H. gesenkt. Dies 

entspricht einer Senkung um 2,21 %-Punkten. 

2. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt darüber hinaus im Kreishaushalt 2.000.000 Euro zur 

Stärkung der Schulsozialarbeit den Kommunen im Kreis zur Verfügung. 

3. Die Kreisverwaltung wird aufgefordert dem Kreistag spätestens zum nächsten 

Haushalt einen Vorschlag zum Umgang mit dem Haushaltsüberschuss aus dem 

Jahr 2020 zu unterbreiten. 

Begründung: 
Gemäß der aktuellen Haushaltssatzung beträgt das Aufkommen der Kreisumlage 

287.267.200 €. Der mit dem Doppelhaushalt festgelegte Umlagesatz liegt bei 31,92 v.H. 

Grundlage für die Bemessung waren die Orientierungsdaten die mit einem Aufkommen 

der Umlagegrundlagen von 899.957.229 € gerechnet haben. Auf Basis der aktuellen 

Modellrechnungen ergeben sich Umlagegrundlagen von 934.842.348 €. Hieraus 

resultiert eine Einnahmeverbesserung aus der Kreisumlage von 11:128.732 €. Dieses 

erhöhte Umlageaufkommen steht unserer Auffassung vollkommen den Kommunen zu. 

Setzt man also das gleiche Kreisumlageaufkommen wie geplant i.H.v. 287.267.200€ an, 

so ergibt sich ein Kreisumlagesatz von 30,73 v.H. und damit eine Senkung der 

Kreisumlage um 1,19%-Punkte. 
Geschäftsstelle Tel.: 02241 / 60939 E-Mail: Internet: 

Kreishaus Fax: 02241 / 51875 info@spd-fraktion-rsk.de wwvv.spd-fraktion-rsk.de 

Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 
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Der Rhein-Sieg-Kreis darf darüber hinaus noch Mehreinnahmen von ca. 12.670.000 EUR 

aus den Schlüsselzuweisungen des Landes erwarten. Dies führt zu zusätzlichen 

Verbesserungen des Kreishaushaltes. Dem gegenüber stehen selbstverständlich auch 

Mehraufwendungen im Kreishaushalt, welche auskömmlich finanziert sein müssen. Hier 

sind insbesondere die Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der 

Flutkatastrophe zu nennen. Wir sind dennoch der Auffassung, dass im Rahmen der 

kommunalen Solidarität auch hier ein Großteil der Einnahmeverbesserungen an die 

Kommunen weitergegeben werden muss. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

Rhein-Sieg-Kreis im Jahresabschluss für das Jahr 2020 einen Überschuss von 32,29 Mio. 

€ ausweist — gegenüber einem Plandefizit von 8,06 Mio. €. Die Haushaltsverbesserung 

liegt damit bei 40,35 Mio. €. Diese deutlichen Verbesserungen resultieren unter 

anderem aus der höheren Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft — welche 

unserer Meinung nach in großem Umfang der Kommunen zustehen. Vom 

Jahresüberschuss 2020 sind in der Finanzplanung bisher nur 15 Mio. EUR zur Entlastung 

der Kreisumlage eingesetzt worden, Hier besteht daher weiterer finanziellen Spielraum. 

Wir schlagen auf Grund dieser deutlichen Verbesserung der finanziellen Situation des 

Rhein-Sieg-Kreises vor, dass 75 % der Mehreinnahmen der Schlüsselzuweisungen an die 

kreisangehörigen Kommunen über eine Senkung der Kreisumlage weitergegeben 

werden. Dies bedeutet eine weitere Senkung der Kreisumlage um 1,02%-Punkte auf 

insgesamt 29,71 v.H. und somit insgesamt um 2,21 %-Punkte. 

Darüber hinaus wollen wir einen weiteren Teil der Haushaltsverbesserungen zur 

Stärkung der Schulsozialarbeit im Rhein-Sieg-Kreis einsetzen. Die Fördermittel des 

Landes werden über den Rhein-Sieg-Kreis an die Städte und Gemeinden ausgezahlt. 

Derzeit ist es so, dass es einen größeren Bedarf an Schulsozialarbeit gibt, als finanzielle 

Ressourcen zur Verfügung stehen. Mit den zusätzlichen Haushaltsmitteln wollen wir die 

Kommunen zum einen zusätzlich bei einem konkreten, sozial- und bildungspolitisch 

wichtigen Projekt unterstützen und gleichzeitig entsprechend entlasten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Denis Waldästl, Dietmar Tendier, Anna Peters, Katja Ruiters, Nicole Männig-Güney 

und Fraktion 

f.d.R. 

Eidik 
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Freie 
Demokraten 

Aer. FDP 

An den 

Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Herrn Sebastian Schuster 

Kreishaus 

53721 Siegburg 

19.01.2022 

nachrichtlich:  

Fraktionen/Gruppen 

Antrag 

Fundierte Senkung der Kreisumlage 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

die Kreistagsfraktionen von CDU, GRÜNEN und FDP stellen folgenden Antrag zum Nachtrags-

haushalt 2022: 

Alle sich gegenüber dem Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2022 vom 19.11.2021 bis zur 

Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2022 im Planungszeitraum bis 2025 insgesamt per 

Saldo ergebenden Verbesserungen im Ergebnishaushalt werden zur Senkung der Kreisumla-

gehebesätze 2022 genutzt. Der Einsatz der Ausgleichsrücklage erfolgt wie im Eckdatenpapier 

vorgesehen in Höhe von 49,9 Mio. Euro im Zeitraum 2022 bis 2025. 

Begründung:  

Nachdem das Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2022 keine nennenswerten Spielräume 

für eine weitere Senkung der Kreisumlage erkennen ließ, ergeben sich aus dem nun vorgeleg-

ten Entwurf zum Nachtragshaushalt 2022 im Zeitraum 2022-2025 saldierte Verbesserungen 

in Höhe von 11,4 Mio. Euro. Diese sollen — unter Berücksichtigung sich bis zur Verabschiedung 

des Nachtragshaushalts gegebenenfalls ergebenden weiteren Veränderungen — zur Senkung 

des Kreisumlagehebesatzes genutzt werden, um entsprechend den von den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung formulierten Forderungen 

die dortigen Haushalte spürbar zu entlasten. 

Hiermit wird erreicht, dass die kreisangehörigen Kommunen bei der Konsolidierung ihrer kom-

munalen Haushalte mit aller Kraft unterstützt werden, gleichzeitig aber die Kapitalstruktur des 



Kreises insofern gesichert wird, dass dieser auch zukünftig weiter einen verlässlichen und so-
liden Finanzpartner für die Städte und Gemeinden darstellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Torsten Bieber Ingo Steiner Christian Koch 

f. d. R. Christian-Alexander Heinrich 
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